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22.Oktober 1941.

St.S.XI B - 187/41.

An Herrn

.X141

Dr.Johann sen

Geschäftsführendes Vorstendsmitshied

im Aufklär ngsausschuss, Hambulgdremen,

Hamburg 11,

Börsengebäude,

III. Stock.

Sehr geehrter Herr Johannsen!

Auf das dort. Schreiben vom 2.d.Mts. - Zeichen Dr.Joh/La.

in Sachen Firma Rabbow & Co. erwidere ich, dass ich Herrn

Rabbow am 21.d.Kts. empfangen habe und ihn gerne versi-

chern konnte, ihm bei der Wahrnehmung seiner Belange, so-

weit sie sich mit den wirtschaftlichen Jnteressen des Pre-

tektorates Böhmen und Mähren decken, an die Hand zu

gehen.

Heil Hitler!

A

Oberregierungsrat.

2)

Z.d.A.
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CURT RABBOW

MOORAOO

HAMBURG
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Aufklärungs-Ausschuß
Hamburg 11, den
2. Oktober 1941.
Hamburg-Bremen
Börsengebäude, III. Stock
(Beauftr. Dienststelle verschied. Reichsministerien)
Dr.Joh/La.
Fernruf: Sammelnummer 36 05 31
Hauptgeschäftsstelle Hamburg
Herrn
Bankkonto: Deutsche Bank Filiale Hamburg
Postscheckkonto: Hamburg Nummer 443 25
Oberregierungsrat Dr. G i e s
P r a g IV
Betr.
Czerninpalais,
Der Staatssekretär beim
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
Persönlicher Referent
Büro des Staatssekretärs
beim Reichsprotektoe
in Böhmen und Mähren.
Sehr geehrter Herr Dr. Gies!
Eing.: 21. OKT. 1941
Tgb. Nr.:
Durch die Lieferung des "Vertraulichen Auslandsberichtsdienstes"
wird Ihnen der Aufklärungs-Ausschuss Hamburg-Bremen bekannt sein.
Wenn wir auch eine beauftragte Dienststelle verschiedener Reichs-
ministerien sind, so steht unserer Geschäftsstelle doch ein
Beirat von auslandserfahrenen Persönlichkeiten zur Verfügung,
C030
zu denen auch der Überbringer dieses Schreibens, Herr Curt
R a b b o w , in Firma Rabbow & Co., Hamburg, gehört. Herr
Rabbow, der uns durch Lieferung umfangreicher Auslandsberichte
(besonders auch aus Südamerika) unterstützt, ist seit über zwei
Jahren an einer Firma im Protektorat beteiligt.
Wir bitten Sie, Herrn Rabbow bei den Besprechungen, die er in
Prag führen möchte, nach Möglichkeit behilflich zu sein. Wir
wären Ihnen für Ihre Bemihungen in dieser Angelegenheit sehr
dankbar.
Heil Hitler!
Der Aufklärungs-Ausschuss Hamburg-Bremen
f. zhanoe
Geschäftsführenies Vorstandsmitglied.
St. S.L-187 141
Im Aufklärungs-Ausschuß Hamburg-Bremen vertretene Organisationen: Reichswirtschaftskammer und sämtliche Wirtschaftskammern.
Industrle- und Handalskammern Hamburg und Bremen.
E/0275
Reichsgruppe Industrie und Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft.



Der Reithsprotektor

a

in Böhmeh und Mähren

Prag, den 17  1942

4

Ministerialrat Krieser

1/9 3 I 2788/41

1.Herrn Heinrich H of f man n

in

Karlsbadv.,

Villa Georg .

Sehr geehrter Herr Hoffmenn !

Ihr an Herrn Steatssekretär Karl Hermann Frank gerichtetes

Gesuch vom l8. ds. Mts. ist mir zur Prüfung zugeleitet worden. Da das

Urteil von einem Gericht außerhalb dee Protektorats Böhmen wnd Mähren

ergengen ist, sehe ich mich aus Zuständigkeitsgründen nicht in der La-

ge, auf den Fall näher einzugehen.

Ich muß Thnen anheimgeben, sich azgepEGeneralstaatsanwalt

in Leitmeritz oder an den Herrn Reichsminister der Justiz zu wenden.

Heil Hitler

Sms, Kniser

2. Urschriftlich

mit 3 Anlagen

dem Büro des Herrn Staatssekretärs

im

Hause

im Anschluß an mein Schreiben vom

12. Februar 1942 - I/9 E I 2788/41 -

wiederum zum Verbleib übersandt.

E.ac.d

Herr Staatssekretär hatte bereits am 6. Februar 1942

entschieden, daß nach erfolgter Herabsetzung des Strafaus-

spruchs von weiteren Maßnahmen zugunsten der Verurteilten

.. von hier aus Abstand genommen werden soll.

FB-1884 41
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20. März 1942.

St.S. XI B -

188 f/41.

giful saqua
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An Herrn

2 0.

Heinrich Hoffmann,

APBTIQ

Villa "Georg".

2325

Sehr geehrter Herr Hoffnann!

Auf das dort. an den Herrn Staatssekretär gerichtete

Schreiben vom 18.d.Mts. in Sachen Jhrer Frau Tochter

erwidere ich, dass der Herr Staatssekretär derzeit auf

Urlaub ist. Jch habe jedoch veranlasst, dass die Bear-

beitung des dort. Schreibens durch die zuständige

Gruppe im Amt des Reichsprotektors erfolgt.

HeilHitler!

ate

2)
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Eingegangen

Gruppe Ju■tiz

am

21.11. 342

2) K.H. mit 2 Anlagen

Herrn Ministerialrat Krieser

unter Bezugnahme auf den Jnhalt des vorstehenden Schrei-

bens und der Anlagen zur Kenntnis und weiteren Bearbei-

tung zugeleitet.
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Heinich Hoffmanie

Karbbad, ron 18.Ming 42.
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Abschrift!

Eger,den ll.März 1942.

Der Oberstaatsanwalt

beim Landgericht in Eger.

A.Z. 4 Gns 2/42.

An Frau

Ruth Klier,

Wien

III.,

Fasangasse No.4.

Auf das Gesuch vom 3,l.l942 habe ich keine Veranlassung gefunden,

einen Gnadenerweis,insbesondere Erlass der Freiheitsstrafe zu befür-

worten,bezw.bedingte Strafsussetzung zu bewilligen.

Auf Grund der mir durch § 17 Abs.l der Gnadenordnung vom 6.Feber

1935 erteilten Ermächtigung bescheide ich Sie hiermit im Namen des

Herrn Reichsministers der Justiz ablehnend.

I.V. gez.Lang,Erster Stattsanwalt

beglaubigt:

Gez.Hertl,

Justizassistent.

L.S.

02220
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Gruppe Justiz

Prag, den /2.Februar 1942

I/9 E I 2788/41

Bürn des Staatsfekretärs

Baim Reichsprntektor

ta aohmen en mühren.

Urschriftlich

1 3.FEB.1942

mit sämtlichen

Anlagen

dem Büro des Herrn Staatssekretärs

zum Verbleib übersandt.

Herr Staatssekretär hat anläßlich des Vortrags

vom 6. d.M. verfügt, daß nach Herabsetzung des Strafaus-

spruchs von weiteren Maßnahmen zu Gunsten der Verurteil-

ten Abstand genommen werden soll.

hi

a e

2.0.d.

L121/=

glare

St © x 3-188e/4



Rechtsanwalt
27. Jänner 1942.
6
Dr. jur. Rudolf Kraus
Karlsbad, am
Herrn
Dr.K./U.
Verteldiger In Strafsachen
Karlsbad
Karl Hermann FRANK
Langemarckstraße. Haus ,Medard"
Staatssekretär,
Büro des Staats■ekrstärs
Telefon: Kanziel 3ss5
Wohnung 3591
beim Reichsprotektor
in
Prag
in Böhmen und Mähren.
Eing.: 29.JAN. 1942
Dringend.
Mitglied des NSRB.
Aktenzeichen : St.S. 422/41,
Betrifft : Frau Ruth Klier, K a r l s b a d .
Sehr geehrter Herr Staatssekretär !
Frau Ruth Klier hat heutigentags die in Abschrift
beiliegende Aufforderung zum Strafantritt erhalten, daß sie
bereits am 3l. Jänner l942 die Strafe antreten soll. Ich ha-
be die in Abschrift beiliegende Bitte beim Antsgericht in
Karlsbad überreicht, eine evtl. Unterstützung dieser Bitte
wäre vielleicht geboten.
Ich'erlaube mir hievon höflichst Kenntnis zu geben
und zeichne mit
2 Beilagen.
Heil Hitler !
St.B-18d/45
bob rnirt : hbe
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Karlsbad,den 16.Januar 1942.

Das Amtsgericht,

Gesch.Z1.9Ds 67/41

Ablt.9

An Frau

Ruth Klier,

in Wien III

Fasangasse 4

In der Strafsache

gegen die Ehefrau R u t h K 1 i e r ,geb. Hofmann,wohnhaft in

Wien III Fasangasse 4 werden Sie aufgefordert,die Gefängnisstrafe

von 3 Monaten bis 3l.Januar l942 in der Untersuchungsanstalt in WienI

in Wien VIII Landesgerichtsstrasse ll anzutreten.

gez.Amtsgerichtsrat Dr.Gednorozec.

a.A..

Pauli e.h.

Justizangestellter

als Urkundenbeamter

der Geschäftsstelle.

8A218



G.ZL. : 9 Da 67/41. 11

Dr.E./U.

An das

oeV

in

Karlsbad.

Frau Ruth K l i. e r , in V i e n IlI, Fasanengasse 4,

vertreten durch :

J.U.Dr. Rudolf Kraus

Rechtsanwalt

KARLSBAD.

3A258

gibt innstehendes bekannt.

Zweifach.



Ma

In aussenbezeichneter Strafsache erhielt ich

die Aufforderung, die Gefängniastrafe bis zwn 3l.I.42

in der Untersuchungsanstalt in ien I., Landesgerichts-

strasse ll anzutreten.

Ioh habe dureh meinen Rechtsanwalt am 3.1.1942

ein Gnadengesuch bei der Oberstaateanvaltsohaft in Eger

eingobracht.

Ioh bitte bis dieses Gnadengesuch erledigt ist

den Strafvollaug aufsuschieben und den Gerichtsakt an

die Oberstaatsanvaltschaft in Eger zu Übersenden, sowie

die Strafvollgugsanstalt in Vien ebenfalls von dem Straf-

aufschub in Kenntnis zu setzen.

Karlsbad, am 27. Jänner 1942.

Ruth Klier.

37546
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Rechtsanwalt
Dr. jur. Rudolf Kraus
Karlsbad, am 5. Jänner 1942.
Herrn
Dr.K./U. Karlsbad
SS - Gruppenführer
Langemarckstraße, Haus ,Medard*
Telefon: Kanziei 3358
Karl Hermann F r a n k ,
Wohnung 3591
Staatssekretär
Büro des Staatsfekretärs
TOs
in
r
beim Reichsprotektor
in Böhmen und mähcen.
375
Eing.:j - 7. JAN. 1942
Mitglied des NSRB.
Aktenzeichen : St.S. 422/41.
MOEEVS
Betrifft : Ruth K l i e r , in K a r l s b a d.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär !
Auftragsgemäss gebe ich in der Strafsache der
Ruth Klier weiteren Bericht.
Wie ich bereits mit Schreiben vom 3l. Oktober 41
M
mitteilte, habe ich gegen das Urteil des Amtsgerichtes
Karlsbad, wonach Ruth Klier zu 9 Monaten Gefängnis ver-
urteilt worden war, die Berufung überreicht. Eine Urteils-
ausfertigung der Erstinstanz und eine Abschrift meiner Be-
rufungsrechtfertigung habe ich bereits mit Schreiben vom
31. Oktober l94l auftragsgemäss übersandt.
Es fand am l0. Dezember l94l eine Verhandlung vor
dem Berufungssenat beim Landgericht in Eger statt, welcher
.00
meiner Berufung, welche sich nur gegen das Strafausmass rich-
tete, stattgab und für Recht erkannte, daß über Klier eine
Strafe von 3 Monaten und R l20.-- Geldstrafe verhängt wur-
de. Ausserdem wurde ihr gestattet, mit Rücksicht auf die
schlechten finanziellen Verhältnisse die Geldstrafe in Ra-
n0e
ten zu bezahlen. loseg noam
TCN
Ich schließe Ihnen eine Abschrift dieses Urteiles
BMOT
bei.
09
Trotzdem nun diese Strafe nach dem zweitinstanzlichen
rteil bedeutend niedriger ausgefallen ist, habe ich auftrags-
und plichtgemäss ein Gnadengesuch überreicht. Ich schließe eine
Cikoam
Abschrift dieses Gnadengesuches bei.
offearxo Als deutscher Rechtsanwalt bin ich mir der Verantwor-
tung, einen Gnadenakt anzustreben, voll bewusst gewesen und
G
habe nach bestem Wissen und Gewissen mich entschieden, ein
solehes Gnadengesuch zu überreichen. Es bewogen mich hiezu
folgende Gründe t
Nach dem ich die Berufungsausführung überreicht hatte,
./.
Waeng 6.10. 2n Moin Dan Kruie
St. S.\130188e/41
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2w

brachte mir der Vater der Ruth Klier, Herr Heinrich Hofmann,

das in orig. beiliegende ärztliche Gutachten. Ich habe die -

ses ärztliche Gutachten überprüft und habe meinen Verdachtbe-

städigt gefunden, daß hier gemäss § 5l St.G.B. Gründe vorlie-

gen, welche die Strafe ausschließen oder mindern und zwar des-

halb, weil die Täterin zur Zeit der Tat evtl. an einer Be -

wußtseinsstörung bezw, an einer krankhaften Störung- der

Geistestätigkeit litt und daher ganz oder teilweise unfähig

war, das Unerlaubte ihrer Taten einzusehen und nach dieser

 Einsicht zu handeln.

Leider war mir aus formellen Gründen es nicht mehr

möglich, diese Strafausschließungsgründe geltend zu machen,

esdweil meine Berufung sich nur gegen das Ausmass der Strafe rich-

tete und daher das Gericht zweiter Instanz auf die Erörterung

der Frage, ob nicht etwa bei der Angeklagten wenigstens eine

verminderte Zurechnungsfähigkeit vorgelegen habe, nicht weiter

eingehen konnte, da es sich hiebei um einen Teil der Schuld -

frage handeln würde. ( siehe Urteilsbegründung ).e

Insoferne liegt nun ein schwerer Fehler in der Ver

37545teidigung vor, der allerdings ohne mein Verschulden geschah,

denn ich fragte Frau Klier sofort bei der ersten Informations-

aufnahme vor der Verhandlung erster Instanz, ob sie sich geistig

gesund fühle, was sie nicht in Abrede stellte. Allerdings wäre

dies ein typisches Zeichen für eine Geisteskrankheit, die me

stens von dem Erkrankten selbst nicht wahrgenommen wird, son -

dern nur aus dessen Handlungen geschlossen werden kann. Ich

 habe daher, weil ich keinen besonderen Auftrag hatte, eine Ver-

teidigung auf Grund des § 5l StGB ausgeschlossen, um nicht

pflichtwidrig unrichtige Sachen in der Verteidigung anzuführen.

Da das Zweitgericht indirekt auf diesen Fehler hinweist, habe

ich mich verpflichtet gesehen, das Versäumte im Gnadengesuch

nachzuholen, um wenigstens dort die Frage xn erörtern zu lassen,

ob nicht im Wege des Gnadenerweises dieser formelle Fehler ver-

no bessert werden und der Beklagten Gnade erwiesen werden könnte.

Wie ich schon in dem Gnadengesuch ausgeführt habe,

wäre wahrscheinlich eine Strafbarkeit gemäss § 5l StGB über -

haupt ausgeschlossen gewesen, zu mindest aber wäre vielleicht

doaT

./



Rechtsanwalt

Karlsbad, am 5. Jänner 1942.

&T

Dr. jur. Rudolf Kraus

Karlsbad

Langemarckstraße, Haus Medard*

II. Blatt.

Telefon: Kanziel 3355

Wohnung 3591

Mitglied des NSRB.

auch bezüglich jener Taten, wegen welcher eine Haftstrafe

von 3 Monaten als angemessen empfunden wurde, eine Geld -

strafe gesetzt worden.

Aus diesen Gründen, sowie auch aus dem Grunde,daß

die Angeklagte, meine Mandantin, bisher ein tadelloses Leben

geführt haben soll, habe ich mich berechtigt gefühlt, ein

Gnadengesuch zu überreichen, da bei Vorliegen all dieser

Umstände, wohl eine Berechtigung zur gnadenweisen Behand -

lung nicht abgesprochen werden kann.

Ich glaube hiemit einen umfassenden Bericht gege-

ben zu haben, möchte aber trotzdem die

Bit te

hinzufügen, daß dem Vater der Angeklagten, Herrn Heinrich

Hofmann, evtl. auch mir eine Audienz gewährt werde, falls

eine solche im vorliegenden Fall als zulässig und notwendig

erscheint. Ich würde in diesem Falle sofort wunschgemäss

zur Verfügung stehen.

Heil Hitler !

AA2TE

3 Beilagen.

Eingeschrieben.
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An den

Herrn Oberstaatsanwalt,

in B g e r

W W W   W   W   

Dr.jur. Rudolf K R A U S , Rechtsanwalt in Karlsbad, als

Verteidiger der Ehefrau Ruth K L I E R , geb. Hofmann,

geb. am 29.9.19lo in Oderfurth ( Protektorat ) wohnhaft

in Wien IIl, Fasanengasse 4.,

gAASE

überreicht ein

Gnadengesueh

Einfach.



B44a

Mit Urteil der 3. Strafkammer des Landgerichtee

Eger vom 1o. Dezember 1941, 0.31. 4 3s 29/41 13 A K 131/41

wurde Ruth Klier Bu einer Gefängnisstrafe von drei Konaten

und Geldetrafen von Ra l0o.-- ersatzweise zwei Konate Ge -

fängnis von Ra 20.-- eraatuweise awei Vochen Gefingnie ver-

urteilt.

Ich stelle den

N

auf gnadenweisen Erlass dieser Strafe, sowédt es sich wn

eine Haftstrafe handelt,

Ich glaube das mit gutom Grunde tun zu können,denn

der Fall der Ruth Klier scheint ein eigentümlieher und un-

gewöhnlicher zu sein. Es ist ungewöhnlich, daß eine Frau,

die sich als Ehegattin und Kutter bewährt hat und die

37543

sehlieûlich aus einer anständigon Familie stamnt und eine

ordentliche Ereiehung genossen hat, plötzlich derartige

schuerfe Fehler offenbart. Dies ist wnso auffallender,als

sich die Beschuldigte auch als Nitglied der Volksgenein -

8N

schaft in anerkennenswerter Weise betätigt und eogar eine

Vertrauensstelle, die mit Geldgebahrung verbunden war,inne-

gehabt hat, chne das jemals der mindeste Vorwurf gegen aie

hätte erhoben werden können. Senn diese Frau sjoh nummehr

so sehwerfe Verfehlungen zuschuiden kommen ließ, so kann man

das wohl mit Recht auffallend nennen und auss vermuten, daß

dafür auch ungewöhnliche Gründe vorhanden gewesen sind.

Diese Gründe sind während des Verfahrens zum Teile zum

Vorsahein gokommen.
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Es seheint eine allgemeine Bedrückung des Bemüts-

zustendes gewesen zu sein, die durch die wirtschaftliche

Not hervorgerufen wurde. Wenn man bedenkt, dass Verur -

teilte in einer Unvelt aufgewachsen ist, der Not zu lei-

den etwae fremdes war, so kann man begreifen, daß es auf

sie einen furehtbaren Eindruck gemacht hat, auch für ihr

Kind nicht mehr das Notwendige aufbringen zu können und

sich an ihren Vater, sozusagen bettelnd um Unterstützung

wenden zu miissen. Hätte das nur kurze Zeit gedauert und

wiire irgend eine Aussicht da gewesen, daß die Dinge wie-

der besser werden künnten, so wäre vielleicht die büse An-

wandlung,die die Angeklagte zu Fall gebracht hat,vorüber-

gegangen.Das traf aber leider nicht zu. Die trostlose,die

aussichtslose Stimmung, die die Notzeit im Sudeteniand

7CE

überall hervorgerufen hette, kennt man und sie ist noch

ganz gut in Erinnerung. Diese Zusammenhänge sind eigent-

lich erst gegen Ende des Verfahrens deutlich geworden. Es

muss zugegeben werden, daß die Verteidigung rechtzeitig

darauf nicht aufmerksam geworden war; und dal erat nach

Überreichung der Berufung ein Arzt auf den ungewöhnlichen

Zustand der Angeklagten hinvies, was dann zur Folge hatte,

daß ihr Vater ein fachärztliches Gutachten einholte. Die -

as Gutachten musste aber für die Berufung bedeutungslos

ohine

bleiben, da die Berufung schon auf das Strafausmaes/ein -

geschränkt worden war. Man kann nun gewiss nicht weiteres

behaupten, daß das Urteil anders ausgefallen wäre, wenn

das Gericht sich vor die Notwendigkeit gestellt gesehen

hätte, sich auch mit diesem Gutachten wnd mit der Frage



@15a

einer verminderten Zurechnmgsfähigkeit der.Angeklagten

zu befassen. Man darf aber wohl annehmen, daß eine solche

verminderte Zurechnungefähigkeit vom Gerichte wohl als ein

Umstand beechtet worden wäre, der bei der Bemessung der

Strafe zu berückaichtigen ist. Man kann dernach weder

mit Bestimntheit annehmen noch weniger aber mit Bestimmt-

heit ausschließen, daß das Gericht in diesem Falle auch

für den ersten Tatbestand, zu dessen Sühne eine Gefäng -

nisstrafe verhängt wurde, nur eine Geldstrafe für ange -

messen erachtet hätte.

Die Frage mag heute nicht mehr zu lösen sein.

Jedenfalls darf man aber sagen, daß das Bild,das der Arzt

von dem Seelenleben der Angeschuldigten entworfen hat,mit

37542

desto größerer Deutlichkeit erkennen läßt, daß die Ruth

Klier nicht aus Verdorbenheit gehandelt hat wnd daß auch

keine dauerndden verbrecherischen Neigungen bei ihr vorhan-

den waren. Das Gutachten lässt vielmehr deutlich erkewnen,

dak es eine voribergehende, unglückliche Gemüteverfassung

gewesen ist, die bei der Angeschuldigten eine Verwirrung

ihres normolen Zustandes hervorgerufen und zu jenen gewiss

nicht su rechtfertigonden Straftaten, geführt hat.

Die Angeschuldigte hat bei der Verhandlung den

Eindruek gemacht, als ob sie aus diesem eigentümlichen Zu-

stand erwacht wäre und munmehr erst deutlich erkannt hätte,

was sie angerichtet hat und in welche Lage sie sich gebracht

habe. Es ist nach menschlichem Ermessen von ihr wohl kaum

zu erwarten, daß die Drohung eines noch sehlimmeren Schick-

sales, die nunmehr über ihr sehwebt, sie nicht daran hindern
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sollte, einer gleichen Versuchung zu verfallen.Diese Dro-

hung bedeutet ja nicht nur die Trennung von Mann und Kind,

sie bedeutet auch den Ausschluss aus der Volksgemeinschaft,

der die Angeschuldigte angehört,eine Strafe,die vielleicht

bitterer empfunden wird,als alles andere. Denn dieses

Ausgeschlossensein, ist ein Zeichen einer allgemeinen

stummen Ablehnung, die schon um des eigenen Vorteiles

willen,jede Berthrung mit dem Ausgestoßenen vermeidet.

Diese drohende Ausstoßung ist bei Menschen,die nur ein-

mal gefehlt haben und bisher im besten Sinne Mitglied der

Volksgemeinschaft waren, gewiss eine starke Schranke da -

gegen, neuerlich rückfällig zu werden. Es ist aber auch

die Furcht vor der Strafe selbst bei ihnen eine viel

intensivere, denn der Aufenthalt in einem Gefängnis ist

begreiflicher Weise für eine Hausfrau und Mutter, die

ein ordentliches Leben geführt hat. etwas schlimmeres

alswenn man das Beispiel nennen darf, etwa für ein Frauen-

zimmer, das einen leichtsinnigen Lebenswandel führt. Damit

soll nicht gesagt sein,daß die eine oder die andere nicht

gleich zu bestrafen oder wenn würdig zu begnadigen wäre.

Auch wenn diese Gleichheit als Ungleichheit und Ungerech-

tigkeit empfunden wüde. Es wird damit nur zum Ausdruck ge-

bracht,daß die Drohung des Vollzuges eine Strafe auf ver-

schiedene Menschen von verschiedener Wirkung ist. Dieses

Argument gestatte ich mir eben deshalb vorzubringen,weil

ich ja darum bitte, der Angeschuldigten möge der Vollzug

der Haftstrafe erlassen werden.
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Eine Pitte un Erlass der verhöngten Geldstrafe

bringe ich nicht vor, denn ich wirde es auch nicht für

das Richtige halten, dies zu tun. Ich bin vielmehr davon

überzeugt, daß der Angesehuldigten, auch wenn die weiter-

hin ein an der Grenze der Not liegendes Leben führen muß,

eine Busse auferlogt werden soll und muss. Als' solche mag

aber eine Geldstrafe gentigen. leh glaube daher die Ansicht

vertreten zu dürfen, daß der wirkliche Vollzug einer Haft

strafe auf die Angeklagte in ihrer ungewissen scelischen

Verfasswng, die in Berufungsverfahren ja eigentlich nicht

mehr gepr ft worden ist, allzuschwer wirken würde und daß

gerade in einem solehen Falle ein Gnadenerveis das Richtige

wäre.

A0S

Karlsbad, am 3. Jänner 1942.

UOU

Dr.jur.Rudolf Kraus,

als Verteidiger der

Ehefrau Ruth Klier.

R2
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grimartus

Gexichfupfyolates

Be f u n d und G u t ac h t e n

über den Geistes- und Nervenzustand der Frau Ruth K l i e r,

geboren am 21.September 1910 in Oderfurt (Kreis Mährisch-

Ostrau) katholisch, verheiratet, Beamtensgattin, unbescholten,

derzeit wohnhaft Wien III.,Fasangasse 4.

Befund.

FrauR.Klier hatte im Verlaufe von mehreren Jahren

iniverschiedenen Angriffen eine Anzahl von Diebstählen be-

gangen und wurde hiefür vom Gericht in Karlsbad zuk 9 Monaten

Gefängnisstrafe verurteilt, gegen welehes Urteil von der Ver-

teidigung eine Berufung an das Landgerioht in Eger eingebracht

wurde. Die Verteidigung ist der Ansicht, daß bei Frau Klier

durch einen durchgemachten Abortus mit erschöpfenden Blut-

verlusten in ihrem gesamten psychischen Verhalten verändert

wurde, daß sidh bei ihr eine Arte"Traumzustand" einstellte,

312.0

der eine Herabsetzung der Verantwortlichkeit bedingte,und daß

sie während dieser abnormen psychischen Verfassung sich die

inkriminierten Diebstähle zuschulden kommen ließ.

Der Verteidiger der Frau Klier ersuchte daher den

Gefertigten eine eingehende psychiatrisehe Untersuchung und

Begutachtung in dem Falle durchzuführen, und betonte hiebei
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besonders, daß Frau Klier aus einer angesehen sudenten-

deutschen Familie stammt, bisher vollkommen unbescholten

war, und daß daher das von ihr begangene Verbrechen in auf-

fallendstem Widerspruch zu ihren bisherigen Lebensführung

stand. Die Untersuchung des Geisteszustandes der Frau Klier

wurde vom Gefertigten in zwei Sitzungen in seiner Privat-

ordination durchgeführt.

Exploratin war bei der ärztlichen Besprechung

vollkonmen klar, orientiert, geordnet, in sichtlich gedrück-

ter Stimmung, bereute ihre begangenen Diebstähle, die siex

sich heute selbst nioht enträtseln könne, und zeigte in

ihrem ganzen Verhalten keine Anhaltspunkte für die Annahme

einer geistigen Erkrankung im engeren Sinne oder eines

intellektuellen Schwächezustandes.

Zur Anamnese berichtete sie folgendes: Ihr Vater

sei sehr nervös, reizbar, jähzornig, leidet an Sehwindel

und gelegentlich auch an Ohnmachtsanfällen; eine Schwester

des Vaters ist psychisch nicht normal, leidet an hysterischen

Anfällen und man sage von ihr, daß sieezeitweise "spinne";

2ng

31230

ein Bruder des Vaters Ket kriminelle Neigungen, ist ein aus-

PAAO

gesprochener Trinker und ist von der Familie verstoßen.

Über die väterlichen Großeltern weiß Exploratin nichts zu

berichten; die Mutter der Untersuchten und die Verwandtschaft

derselben soll psychisch ganz normal sein. Es seien außer

den genannten Fällen in der väterlichen Vorfahrenreihe sonst

überhaupt keine Fälle von Geistes- oder Nervenkrankheiten in

der Familie vorgekommen.

Exploratin selbst war als Kind schon sehr nervös,
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schreckhaft und ängstlich, machte von Kinderkrankheiten

einen schweren Scharlach durch, litt wiederholt an Mandel-

entzündungen, sodaß sohließlich die Mandeln operativ ent-

fernt werden mußten. Von Englischer Krankheit oder Fraisen-

blieb

anfällen sowie sonstigen schweren Infektionskrankheiten kikk

Exploratin verschont. Sie hatte sehon als Kind eine sehr rege

Phantasie, litt viel an Kopfschmerzen, konnte kein Blut sehen,

hatte aber nie Nervenanfälle im eigentlichen Sinne des Wortes.

Die Periode trat im l5.Lebensjahr ein, ohne beson-

deren nervësen Begleiterscheinungen.

Die Untersuchte hat An Aéér die Volksschule und

4 Klassen Gymnasium in Karlsbad,besucht, machte dann noch

durch 1 l/2 Jahre eine Haushaltungsschule durch, trat hierauf

als Beamtin in ein Büro ein (Ssaz und Karlsbad) Iyiég leistete

zufriedenstellende Dienste und bekam angeblich iamer sehr

gute Zeugnisse. Im 2l.Lebensjahr heiratete Exploratin und

lebt seither mit ihrem Mann in glücklicher Ehe. Der Ehe

entstammt ein über 6 Jahre altes Kind, das körperlieh kränklich

ist und bereits viele Kinderkrankheiten durchgemacht hat.

Zur Vorgeschichte des bestehenden kriminellen

heiratet habe, daß ihr liahn schon nach einem halben Jahr

körperlich an einem schweren Nierenleiden erkrankte, sodaß

er sich einer Nierenoperation unterziehen mußte. Zugleich

wurde der Mann infolge eines Erbsohaftsprozesses in Schulden

verwickelt, es stellte sich schon damals in der Familie eine

große Geldnot ein, Steuerbeamte kamen und pfändeten die Sachen

aus der Wohnung. Sie hatte in ihrem früheren Leben lange Zeit
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Vertrauensstellungen im Kulturverband, im Turnverein in der

Sudetendeutschen Partei, war beim Bund der Deutschen in

Böhmen als Kassierin und Schriftführerin tütig. Der Mann

konnte jahrelang nichts verdienen, kam im März l935 wegen

eines Nervenleidens in ein Sanatorium, die Geldnot in der

Familie wurde so arg, daß die Heiratsausstattung sogar ver-

steigert werden mußte und der Vater der Exploratin dieselbe

erst wieder mit eigenem Geld zurückkaufen mußte. Nach der

Rüekkehr des erkrankten Mannes aus der Sanatoriumsbehandlung

hat derselbe noch immer monatelang nichts verdient, Exploratin

war nur auf das Krankengeld und auf die Unterstützungen seitens

ihres Vaters angewiesen.

Im Feber l936 wo Exploratin im 4.Monat schwanger

war, erlitt dieselbe durch Sturz auf der Straße einen Abortus,

dessen Reste schließlich operativ entfernt werden mußten und

der mit starken längerdauernden und erschöpfendé wirkenden

Blutverlusten verbunden war. Sie wurde duroh die langdauernden

Blutverluste körperlich sehr geschwächt, mußte sich außerdem

noch im Herbst l936 einer Blinddarmoperation unterziehen.

Im Anfang des Jahres l937 erkrankte wieder ihr Kind an einer

FE2rE

schweren Diphtherie.

Die inkriminierten Diebstähle setzten im Frühjahr

1936 ein. Exploratin kaufte in Karlsbad in einer Markthalle

immer bei demselben Gemüsestand Obst und Gemüse ein; das Geld

ist offen in einer Lade herumgelegen, in einem unbeobaohteten

Augenblick vergriff sie sich an dem Geld und entwendete im

Frühsommer l936 zum erstenmal 5 Ke. Exploratin erklärt hiezu,

daß sie sich heute ihr damaliges Vergehen gar nicht enträtseln
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könne, es sei wie ein Zwang über sie gekommen, sich das Geld

anzueignen, sie habe nicht widerstehen können, habe damals

gehandelt ohne zu denken und zu überlegen. Dann habe sie wieder

oft monatelang gar nichts entwendet, es handelte sich aber

immer nur um kleinere Beträge, 5 - l0 Ke2 die. Diebstähle wur-

den in mehreren Angriffen bis Sommer 194l fortgesetzt. Nur

im Jahre l940 habe sie zweimal bei einer Fleischhauerei in

der Markthalle größere Summen (je RM l00.-) entwendet.

In einer Einkaufsstelle, wo man Butter und Wurst

zum Verkauf anbot habe sie im Sommer l94l wieder zeitweise

sich diese Waren (Butter, Wurst) angeeignet und bei einem

sei sie

solohen Diebstahl gg/gøl auch im Juhi entdeckt worden. Sie

sei dadurch seelisch ganz zermürbt gewesen, es sei ihr erst

nach ihrer Verhaftung eigentlich zum Bewußtsein gekommen,

was sie angestellt habe. Sie glaube, es seien dies bei ihr

ganz plötzliche Impulse gewesen, in denen sie wigderstandslos

und hemmungslos gehandelt habe. Sie sei eben durch die starken

andauernden Blutungen nach dem Abortus in ihrem Wesen auch

veründert geworden, sie wurde willensschwach, energielos,

gleichgültig, war oft wie t raugvexlbren, habe alle Hemmungen

verloren; erst auf der Polizei sei ihr alles erst so recht

an

zum Bewußtsein gekommen. Sie habe sicher vor Begehung der

Diebstähle keine böse Absicht gehabt, habe sich nie vorge-

nommen etwas zu stehlen, sondern es sei der Iapuls zur Tat

bei günstiger Gelegenheit bei ihr ganz plötzlich aufgetreten.

In der Zeit nach dem Abortus haben sich ihre psychischen

Alterationen besonders vor der Periode bemerkbar gemacht.

Sie habe nach dem Abortus überhaupt an allgemein nervösen
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Beschwerden zu leiden gehabt: nervöses Reißen und Zucken in

den Gliedern, Sehlafstörungen mit nächtlichem Aufschreien,

häufige Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, nächtliche Angst-

zustände, Schweißausbrüche, sehr labile wechselnde Stimmung,

Neigung zu Depressionen und Verzweiflungsausbrüche, Zur Zeit

unmittelbar vor der Menstruation war sie oft direkt schwer-

mütig, dabei aber doch sehr reizbar, impulsiv und hemmungslos.

Sie sei auch, wie bereits erwühnt, nach dem Abortus auffallend

willensschwach und gleiohgültig geworden, war oft direkt

apathisch, merkte selbst eine zunehmende Haltlosigkeit an sich.

Nervös sei sie ja schon von Kindheit an gewesen,

aber ihre nervösen Zustände und leichten psychischen Altera-

tionen haben sieh nach dem Abortus besonders in der Zeit vor

der Menstraation wesentlich gesteigert. Der Abortus sei im

den

Feber 1936 eingetreten und kxix ersten Diebstahl habe sie im

Frühjahr desselben Jahres verübt. Damals sei auch in der

Familie eine grdße finanzielle Not gewesen, ihr Mann war krank,

konnte nichts verdienen, das Kind war fortwährend kränklich,

es gab fortwährend Szenen zwischen ihrem Nann und dem Vater,

sie konnte ihrem Vater nidft Yort weiter mit Unterstützungen

kommen biese andauernd seelisohen Erschütterungen und Affekte

haben sie ganz zermürbt. és müsse sich bei ihr eine Art

Nervenzusammenbruch eingestellt haben.

Körperlich: Zeichen nervöser reizbarer Sehwäche

des Zentralnervensystem: lebhaftes Zittern der vorgestreckten

Zunge und Hände, Lidflattern und Sehwanken bei Augenschluß,

Übererregbarkeit der Hautgefäßnerven auf mechanische Reize,

lebhafte Steigerung der P.S.R., Pupillenreaktion normal,
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keine organischen Lähmungserscheinungen, keine Anhaltspunkte

für Alkoholmißbrauch oder durchgemachte luetische Erkrankung.

G u t a o h t e n.

Die Untersuchte stammt nach den anamnestischen

Angaben ausg einer Familie, bei der in der väterlichen Vor-

fahrenreihe Fälle von Psychoneuropathie und Trunksucht zu r

Beobachtung kamen. Der Vater der Untersuchten ist neuro-

pathisch veranlagt, sehr reiztar und jähzornig, leidet an

Schwindel- und Chnmachtsanfällen, eine Sohwester des Vaters

leidet an hysterisoher Konstitutionsanomalie und ist psychisch

nicht ganz normal, ein Bruder des Vaters ist ausgesprochener

Trinker, haltlos und wurde von der Familie verstoßen.

Wenn diese Angaben der Wahrheit entsprechen, muß

angenommen werden, 'daß bei der Keimanlage des Gehirns der

Exploratin minderwertige Erbfaktoren von der väterlichen

Vorfahrenreihe her eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben,

Dementsprechend war die Untersuchte schon als Kind

8258

affektiv übererreghar, kervös, schreckhaft und ängstlich,

hatte eine rege Phantasie, litt viel an Kopfschmerzen, konnte

kein Blut sehen ohne daß ihr übel wurde, zeigte also gewisse

Stigmata psyohoneuropathischer Degeneration, wie sie bei

derartig nervös belasteten Kindern erfahrungsgemäß vorzu-

kommen pflegen. Geistig war die Untersuchte immer gut begabt,

absolvierte die Normalschule, dann 4 Klassen Gymnasium und

eine Haushaltungsschule mit zufriedenstelledden Erfolg, wurde
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auch psxchisch nie auffällig, war in Vertrauensstellungen

(ao als Kassierin)längere Zeit tätig, ohne sich je irgend

etwas zuschulden kommen zu lassen. In ihrer Ehe war sie

mit ihrem Mann wchl glücklich, durch einey Prozeßsache, in

die der Mann verwickelt war, kam aber die Familie bald in

Geldnot und Elend, es foßgten Erkrankungen des Mannes, des

Kindes, der Vater mußte geldlich die Familie fortwährend

unterstützen, und so war Exploratin andauernden Gemüts-

ersohütterungen und Affekten ausgesetzt, denen ihre psycho-

neuropathische Konstitution auf die Dauer nicht standhielten.

Nach einen im Feber l936 eingetretenen schweren

Abortus mit nachfolgenden starken langandauernden und er-

schöpfenden Blutverlusten stellten sich bei der minderwertig

veranlagten neuropathischen Exploratin bald schwerere nervöse

Beschwerden und psychische Alterationen ein, die sie in diesem

Ausmaß früher nicht gekannt hatte. Die Untersuchte begann

an Schlafstörungen zu leiden mit nächtlichem Aufschreien,

bekam nüchtliche Angstzustände, SchweiBausbrüche, hatte über

Kopfschmerzen und Schwindelgefühle zu klagen, litt an Lgbilität

der Stimmung mit Neigung zu Depressionen, wurde einerseits

sehr reizbar impulsiv, anderseits wieder willensschyach,

gleichgültig wie traumverloren, zeitweise schwermütig und

Nach den gegebenen Darlegungen handelt es sich im

vorliegenden Falle zweifellos um eine schon in der Keimanlage

begründete, also endogen bedingte psxchoneuropathische Konsti-

tutionsanomalie, die in den ersten Lebenaabschnitten der

Untersuchten bis auf die erwähnten éégé neuropathischen
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Erscheinungen während des Entwioklungsganges latent blieb,

d.h. in ihrer Auswirknng sich nicht bemerkbar machte. Wir

wissen aber aus klinischen Erfahrungen, daß Bsychoneuropathen

immer eine Labilität in ihrem gesamten psychischen Gefüge

d.h. in der Zusammenarbeit der einzelnen psychischen Teil-

funktionen (Intellekt, Affekt und Willenssphäre) haben, und

daß es bei solchen psychisch degenerativ veranlagten Persön-

lichkeiten leicht zu psychischen Dissoziationserscheinungen

bezw. zu einer Lookerung des psychisohen Gesamtgefüges kommen

kann, und daß solche Erschütterungen des psychisohen Gleich-

gewichts insbesondere dureh körperlich erschöpfende Einflüsse

und durch protrahierte sehwere seelische Affekte und Gemüts-

erschütterungen ausgelöst werden können.

Nun war Exploratin bis zum Frühjahr 1936 eine

unbescholtene einwandfreie Persönlichkeit in ihrer Lebens-

führung, hatte Vertrauensstellungen inne, wo sie auch mit

Geldern zu tun hatte, war bis dahin vollkommen unbesoholten,

und erst nach den erschöpfenden Blutverlusten infolge des

Abortus, wozu noch im Herbst eine Blinddarmoperation kam,

und durch die andauernden tiefgreifenden Affekterregungen

trat bei ihr erst die obenerwähnte Lockerung in ihrem psychi-

zu

schen Gesamtgefüge ein, gadaßEsie sich dann Aé kriminellen

Handlungen verleiten ließ, die zu ihrer bisherigen Lebens-

führung in schroffem Gegensatz standen, und die sie sich

später bei ruhiger klarer überlegung selbst gar nicht ent-

rätseln konnte.

Bei einer derartigen oben bereits erwähnten

Dissoziation im psychischen Gefüge und im psyehischen Gesamt
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dynamismus zeigen besonders die intrapsyehischen Zwischen-

funktionen, die zwischen dem Auftreten eines Gedgnkens zu

einer bestimmten Tat hinüberführen, bis zur Setzung der Tat

selbst (Spiel der Motive bezw. Widerstreit der Motive,Über-

gm4

legung,Sinsioht, sohließlich Entschluß de* Tat) xixxmmmgeixx

kxikex eine gewisse Störung, indem sie nicht parat im Bewußt-

sein im gegebenen richtigen Moment in Aktion treten, sodaß

bein Auftreten eines Gedankens zu einer Tat derselbe mit

Überspringung der erwähnten intrapsyehischen Zwischenfunktionen

fou

die Verübung der Tat selbst auslöst. Zéz Daher erklären der-

artige Psychopathen dem examinierenden Arzt oft, daß sie

impulsiv, föralich zwangsmässig gehandelt haben und in Zeiten

ruhigerer kxxxnkikxex besonnerer Überlegung können sie sich

ihre verübten kriminellen Entgleisungen selbst nicht erklären.

Die eben gegebenen Darlegungen passen für unseren

vorliegenden Fall vollkommen. Auch Exploratin erklärt, dem

Psychiatfe gegenüber, daß sie in den kritischen Zeiten gewis-

sermassen hemmungslos impulsiv gehandelt habe, ganz ohne zu

denken und ohne zu überlegen, Die Exploratin selbst führt

ihre kriminellen Entgleisungen, die ganz im Widerspruch zu

ihrer bishrrigen Lebensüfhurnygstehen, auf ihren krankhaften

psychischen Zustand zurück, der bei ihr durch die lang-

dauernden Affekterregungen und dureh die erschöpfenden lang-

daurnden Blutungen ausgelöst wurde.

Es handelte sich bei diesen kriminellen Entglei-

sungen nicht um eigentliche kleptomane Triebhandlungen im

psychiatrischen Sinn, wohl aber um Handlungen eines schwer

belasteten Psychoneuropathen, bei dem das normalerweise
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bei einem Entschluß zu einer Handlung und bei der Verübung

der Handlung selbsty in Aktion tretende psychisohe Gesamt-

gefüge mit den genannten intrapsychischen Zwischenfunktionen

nicht mehr so wie beim normalen psychisch vollwertigen Menschen

106n

funktionierte, we-alee eine Lockerung und Störung im psychischen

Gesamtdynamisnus vorlag, die auf die neuropathische Konsti-

tutionsnaomalie zurückzuführen war.

Selbstverständlich warenach dieser psychologischen

Analyse der Tathandlungen der Exploratin ihre Hemmungen und

ihre psychischen Widerstandskraft im allgemeinen zu den kriti-

schen Zeiten auf ein Minimum reduziert.

1/$1$
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4 Ns 29/41

13 A K 131/41

Im Namen des Deutschen Volkes

Strafsache gegen die Ehefrau Ruth Klier,geb. Hofmann,geb.

am 29.9.19lo in Oderfurth/Protektorat/,wohnhaft in Wien III Fasang.4

wegen Di e b st ah l s.

-----------

Auf die Berufung der Angeklagten.

gegen das Urteil des Amtsgerichtes

in K a r l s b a d vom 3.lo.1941

hat die 3.Strafkammer des Landgerichts in Eger

in der Sitzung vom lo.Dezember l94l,an der teilgenormen haben:

Landgerichtsdirektor Fuhrmann als Vorsitzender,

Landgerichtsrat Dr.Wolf und

Landgerichtsrat Dr.Hüttl als beisitzende:Richter,

Erster Staatsanwalt Dr.Lang,als Beamter der Staatsanwaltsch.,

Justizangestellte Stingl als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle,

Für Reecht erkannt:

Das angefochtene Urteil wird im Ausspruch über die Strafe auf=

gehoben und über die Angeklagte eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten

und Geldstrafe von RM Ioo.-- ersatzweise 2 Monate Gefängnis von RM 2o

ersatzweise 2 Wochen Gefängnis verhängt.

Die Kosten des Berufungsverfahrens fallen der Reichskasse zur

Last..

2./

Der Verurteilten wird gestattet,die Strafe in monatlichen,mit 15.Jänner

1942 beginnenden und am der darauffolgenden Monate fälligen Teilbeträ=

gen von 5 mal RM 4o.-- und 1 mal RM 2o.-- zu zahlen.

Gründe:

Mit dem angefochtenen Urteil war die Angeklagte wegen
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Vergehens des Diebstahles begangen durchbvier selbständige in sich

fortgesetzten Handlungen zu einer Gesamtgefängnisstrafe von 9 Monaten

verurteilt worden.

Gegen das Urteil hat nur die Angeklagte rechtzeitig und form=

gerecht Berufung eingelegt und diese ausdrücklich auf das Strafmass

beschränkt.Infolgedessen waren die tatsächlichen Feststellungen des

Erstgerichtes im Berufungsverfahren zu übernehmen und konate auch auf

die in der Berufungsrechtfertigung und in einem weiteren Antrag zur

Erörterung gestellte Frage,ob nicht etwa bei der Angeklagten wenigstens

eine verminderte Zurechnungsfähigkeit vorliegt,nicht weiter eingegan=

gen werden,da es hiebei um einen Teil der Schuldfrage handeln würde.

Nach den Fetsstellungen liegen der ångeklagten vier selbständige

sich fortgesetzte Diebstähle zur Last und zwar zum Nachteile der Leo=

poldine Haberzettl in der Zeit seit 1936 bis Juni 194l.Geld im Gesamt=

3758grage von RM 3oo -4oo zum Nachteile der Betty Toman,Lebensmittel im

Gesamtwert von ungefähr Sch loo.--,des Fleischermeisters Judas Sch 2oo.-

Bargeld und Wurstwaren im Werte von etwa 5o Sch und der Herta Heindl

Geld im Petrage von Sch 25.

Der Erstrichter hatte im Sinne der Bestimmung des § 74 St.G.

B. richtig für jede Tat Eizelstrafen festgesetzt und dann daraus die

obige Gesamtstrafe gebildet,als Einzelstrafen hatte er als verwirkt er=

kannt im Falle Haberzettl 4 Monate Gefängnis,im Falle Tomann 3 Monate,

im Falle Judas 2 Monate und im Falle Heindl 1 Monat Gefängnis.Allerdings

hätte er sich in den letzten Fällen,weil er hier eine Freiheitsstrafe

von weniger als 3 Monaten als verwirkt befugden hat,im Sinne der Bestim=

mung des § 27 b St.G.B.darüber äussern sollen,ob hier der Strafzweck

durch eine Geldstrafe errecht wird,oder nicht.

Für die Strafbemessung kam als strafschärfend die Fortsetzung

des strafbaren Tuns in Betracht.Demgegenüber kamen aber der Angeklag=

ten zahlreiche strafmidernde Umstände Zugite.Sie ist bisher noch straf=

los,hat ein umfassendes und reumütiges Geständnis abgelegt,sie stand

wenigstens bis zum Zeitpunkt,als ihr Ehegatte zur Wehrmacht eingezogen
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wurde,-es war dies gleich zu Kriegsbeginn-unter einer gewissen Not,die

dann durch die staatliche Unterstützung wenigstens zum Teil behoben

worden war.Schliesslich ist der gesamte Schade inzwischen ersetzt wor=

den.

Unter solchen Umständen hielt das Berufungsgericht in dem schwer=

sten Fall/Haberzettl/ eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten für schuldan=

gemessen.In den Fällen Tomann und Judas,in denen es sich amnähernd um

die gleichen Beträge handelte,wurde eine Gefängnisstrafe von je 2 Mo=

ten,für den Fall Heindl eine solche von 2 Wochen für verwirkt befunden.

Nach der bereits angeführten gesetzlichen Bestimmung des § 27 b

STGB. ist nun zu prüfen,ob hier nicht der Strafzweck durch eine Geld=

strafe erreicht werden kann.Diese Frage ist zu bejahen.Zu den zahlrei=hen

chen strafmildernden Umständen kommt hizu,dass nichts hervorgekommen

ist,woraus darauf geschlossen werden könnte,dass die Angeklagte mit

Hilfe des gestohlenen Geldes leichtfertig darauf losgelebt hat.

Zu berücksichtigen ist auch,dass ihr Ehegatte eingerückt ist und sie

für ihr 6 jähriges Kind zu sorgen hat.

Es waren daher für die 3 letzten Fälle an Stelle der verwirkten

Freiheitsstrafe Geldstrafen festzusetzen und konnte die Bildung einer

Gesamtstrafe nicht mehr erfolgen/ §§ 74,78 STGB/ Nach § 27 e STPO.sind

bei Bemessung einer Geldstrafe die wirtschaftlichen Verhältnisse des

Täters zu berücksichtigen.

Da die Angeklagte auf die Unterstützung aus der Kriegsdienstleistung

ihres Ehemannes-angewiesen'ist und ausserdem der zugefügte Schaden

ersetzt ist,konnten trotz der Bestimmung des Abs.II des § 27 c die Geld=

strafen unter dem Gewinn,den die Angeklagte aus der Tat gezogen hatte,

bemessen werden.

Eben mit Rücksicht auf die schlechten wirtschaftlichen Verhält=

nisse der Angeklagten wurde ihr nach § 28 STGB. die Zahlung der Geld=

strafen in Teilbeträgen gestattet.
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Die K@stenentscheidung beruht auf § 473 STPO.

Gezeichnet:

Fuhrmann.

Dr.Wolf.

Dr.Hüttl.

Landesgericht, Beglaubigt:

1.s.

Langer e.h.

Justizassistent.

37529
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Rechtsanwalt
Dr. jur. Rudolf Kraus
Karlsbad, am.31.Oktober 1941.
Dr.K./M. Karlsbad
Langemarckstraße, Haus .Medard"
Telefon: Kanzlel 33ss
SS-Gruppenführer
Wohnung 3591
Karl Hermann
FRANK,
Staatssekretär
Prag.
Büro des Staatsfekretürs
Mitglied des NSRB.
beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Eingi:
3. NOV. 1941
Ihr Zeichen : St.S. 422/4l.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär !
In Ergänzung zu meinem Schreiben vom 22.Ok-
tober l94l in Strafsachen Ruth K l i e r übersende ich
in der Beilage das Urteil und die von mir eingebrachte
Berufungsrechtfertigung.
Ich bitte höflichstSum freundliche Kenntnis-
i fuLE
nahme und zeichne mit
2 hy lwocen
Heil Hitler !
Jung
(Bimfyui)
mi
is
2
Beilagen.
Eingegangen
r. Brr
Gruppe Ju■tiz
W
am
7. XI.1941
Tarlhanth I iflin
76/n
Volocy 24/
St. S. \|2-188 6/41
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Dr.k./M.

Zu G.Z1. 9 Ds 67/41.

J. U. Dr. Rudoll Kraus

Redisanwalt

KARLSBAD.

An das

Amtngericht

Karlsbad.

Ruth K 1 i e r , geb. Hofmann, Vien - Tll., Fasanengasse 4,

vertreten durch :

J. U. Dr. Rudolf Kraus

Redhitsanwalt

KARLSBAD.

orstettet instehende

SSare

BERUFUNGRECHTFERTIGUNG.-

Einfach.
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In aussenbeseichneter Strafsache erstattet die

Angeklagte durch ihren mit Vollmacht ausgewiesenen Rechtsver-

treter gegen das Ürteil des Amtsgerichtes Karlabad, G.Z1.

9 Ds 67/41 vom 11.10.1941 , gegen welches die Berufung

bereits eingelegt vurde, die folgende

BERUFUNG SREGHTFERTIGUNG

an dae Lend- als Berufungsgerieht in Eger.

Die Berufung riahtet sich nur gegen die Rühe

des verhängten Strafausmasaes und wird wie folgt ausgefuhrt :

Der Kexn der Begrindung der Strafbenessung

liegt wohi in dem'Satue des Urteiles der feststellt, dass die

Angeklagte trete einer guton Eraiehung gewissonlon vnd leieht-

sinnig , alle Hewmun en audser Acht gelasson habe, die eben

37527diese gute irziehung ihr hitten gebon missen.

Dass die Angeklagte leiehtsimnig gebandelt hat,

ist gewiss nicht in Abrede zu stellen, es ist aber die Frage,

ob dieser Umstend beaonders erschwerend wirken kann. Die

Zweifel daran künnte zan aus dem § 22 der Gnadonordnung vom

6.Feber 1935 ableiten. Dieser besagt nimlich, dass die

Aussetzung einar Strefvollstreckung bei Verdorbenheit und

verbrecherischer Neigung nicht gewährt werden soll, betont

aber dann ausdrüeklich, dass Leichtaim oder Not die Gewährumg

einer solchen Aussetzung nicht aussohliesst, sondern ein Grund

sei, warum eine solohe Strafausßetsung gewährt werden soll.

Es ist mun freilich zuzugoben, dass die Gnaden-

ordnung nicht ein Bestandteil des Strafgesetzes ist und dass

man nicht ohne weiteres behaupten kann, dass Umstände, die

nach der Gnadenordnung eine mili ere Beurteilung einer Verfch-
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lung möglich erscheinen lassen, auch Milderungsgriinde nach

dem Strafgosetz sein müssten. Man kann aber immerhin von der

Annahme ausgehen, dass beide Gesetze einander nicht wider-

sprechen und zumindest den gleichen Zweck verfolgen. Geht

nan davon aus, so kann man wohl kaum beheupten, dass Leieat-

sinn, den das Gericht ja selbst festgestellt hat, oinon

besonderen Erschwerungsgrund bilden müeste.

Vielleiont ist es auch gestattet zu ervihnen,

fase im Schlussbericht der Polizei angeführt ist, nach

ihrer Ansicht habe die Beschulaigte die lat nicht aus Ver-

dorbenheit odor verbrecherischer leigung begaagen. Das ist

gewies bemerkenowert, da sich die Polizei mit der Beschuldig-

ten persönlich lange beschäftigte und gelegenheit haßte,

die Hotive der Handlung und die Charaktoreigenschaften der

Beschuldigten zu überprüfen.

Ea.fragt sich nun natürlich, welche anderen

Hotive die Deschuldigte zu ihren Verfehlungen getrieben haben.

Unter diesen liotiven hat das Urteil die unginstigen Verhält-

nisse, in denen sich die Angesohuldigte schon seit Jahren

befindet, nicht genüigend gewertet.

Die Angeklagte kannte bip: zu ihver Verehelichung

im Jahre 1932 nur die guten Bleinbürgerlichen aber wohlge-

ordøneten Familienverhältniose ihrer Eltern. Sie entstarmt

nämlich einer Beantenfamilie. Der Vater ist sin als gewissen-

haft und in Geldsachen peinlich benauer Marn bekannt.

Trotz Abratens der Bitern, welche die ungünsti-

gen Verhältnisse der Familie Klier kannten, heiratete sie

und nun begann für sie ein Leben, welches ihr bis dahin
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unbekannt war. Der Ehegatte entstammt nämlich einer Familie ,

welche zwar wohlangesehen ist, aber durch ihre Vorfahren

Waldert unverschuldeterweise während der Krisenzeit einen

unaufhaltsamen Niedergang mitgemacht hat.

Dor dieser Familie entstammende Ehegatte der

Angeklagten haftete nun für Erbschaftschulden, die er selbst

nicht verursacht hatte, persönlich und war daher fort-

während Exekutionen ausgesetzt. Er war auch arbeitslos.

Sogar der lausrat der Angeklagten wurde versteigert. Ihr

Vater musste die Möbel -bei einem Versteigerungstermine

zurückkaufen. All das hat auf die Beschuldigte gewiss einen

furchtbaren Eindruck gemacht, da sie sclche Dinge aus den

37526

Familienverhältnissen ihrer Eltern nicht kannte. Man kann

kaum in Abrede stellen, dass sie sich in Not befunden hat

und dass sie in dem bedrickenden Gemütszustand gelebt hat,

den eine solche Not mit sich bringt. Sie musste imner und

immer wieder die Hilfe ihres Vaters in Anspruch nehmen, obwohl

sie wusste, dass dieser als fixbesoldeter Beamter dadurch in

Bedrängnis geriet. Es ist daher nicht recht zu begreifen,

dass das Erstgericht alle diese Umstände im Urteile gar nicht

gewürdigt hat, obwohl es den Vater hierüber vernahm. Diese

Dinge waren gewiss zu berücksichtigen und zwar deshalb, weil

sie zweifellos auf die Angeklagte und auf ihre Gemitsverfassung

durch Jahre einen niederdrückenden Eindruck gemacht hat.

Das Urteil wirft aber nun der Angeklagten

und das wohl nicht mit Unrecht vor, dass sie auch gewissen-

los gehandelt habe. Man kann aber nicht übersehen, dass der

Eigennutz dabei die geringste Rolle gespielt haben mag.
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Es steht ja fest, dass die Angeklagte Lebensmittel und

Geld, die sie entwendete, nicht für sich oder zu irgend-

welchen eigensüchtigen Zwecke verwendet hat, sondern dass

sie die Bedürfnisse ihres Haushaltes damit deckte, sodass

alle diese Sachen wohl in erster Linie ihren Manne, insbe-

sondere aber auch ihrem Kinde zu Gute gekommen sind.

Aus den polizeilichen Krhebungen selbst ergibt

sich ja schon, dass die Angeklagte die gestohlenen Lebens-

mittel ihren Manne ins Feld nachsandte. Es bedeutet nun

gewiss auch das eine Verfehlung. Wenn man aber von einer

gewissenlosen Verfehlung spricht, so sind wohl in der Regel andere

Vorkomrmisse gemeint, denn gewissenlos wird gewöhhlich vor al-

lem der genannt, der aus purem Eigennutz handelt.

Man kann daher das Urteil mit Recht angreifen,

38252

weil es die Angeklagte schlechthin als gewissenlos bezeich-

net , ohne diese Seite der Sache und vor allem die Motive

ihres Handelns in Betrecht zu ziehen.

Im übrigen muss aber wohl auch noch geltend

gemacht werden, dass der Vorwurf der Gewissenlosigkeit

die normale Motivierbarkeit einer Handlung bedingt. Gerade

an dieser normelen Motivierbarkeit haben sich nachträgliche

Zweifel ergeben. Die ersten Diehstähle hat die Beklagte

zu einer Zeit begangen, in der sie schwanger war. Die

Schwangerschaft an und für sich ist natürlich kein geistiger

Zustand, der eine gdstigea Unzurechnungsfähigkeit hervorrufen

muss.

Wenn man aber bedenkt, dass sich die Ange-

klagte damals mit in einer Notlage befunden hat, aus der sie
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keinen Ausweg sah, so ist immerhin nicht unwahrscheinlich,

dass eine Herabminderung ihrer normalen Hemmungen vorhanden

gewesen ist. Darauf deutet auch eine Stelle in dem Polizdi-

berichte hin, der besagt, dass die Beschuldigte damals wahr-

scheinlich nicht zurechnungsfähig gewesen ist. Für die spä-

dies

.tere Zeit trifft/nun freilich nicht zu. Es ist jedoch

wahrscheinlich, dass diese einmal beseitigten Hemmungen bei

der Angeklagten einen Zustand dauernd geschwächter Widerstal s-

kraft hinterlassen haben, sodass ihr das,was sie begangen

hat, wenigstens zun Teil nicht voll zu gerechnet werden kann.

Das dem so ist, darauf deutet schon die Art der Diebstähle hin.

Es ist ungewöhnlich, dass eine Frau aus besseren Ständen sich

derart fortgesetzter meist kleinerer Diebstähle schuldig macht,

obwohl sie doch als gebildeter Mensch wissen muss, zu welchen

typisch für Kenschen, die infolge abnormaler psychischer Zu-

stände eine dauernde geschwächte Widerstandskraft aufweisen.

BMS

Es ist nun gewiss zuzugeben, dass das nicht

immer ohne weiteres einen Milderungsgrund bilden kann. Man

muss aber wohl sagen, dass das "ericht zumindest volle Klarheit

darüber haben sollte, wie weit ein Mensch für das, was er

begangen hat, wirklich verantwortlich ist, Infolgedessen ist

also wohl eine fachärttliche Untersuchung der Angeklagten

notwendig.

Es wird daher pflichtgemäss hiemit der

A

gestellt,der erufungsverhandlung, zu welcher die Angeklagte
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selbstverständlich porsönlich erscheincn wird, auch cinen.

Facharzt zuzuzichen und sie untereuehen zu lassen. Die

Angellagte befindet sich augenblieklich in lien - Ill, Fasanen-

gasse 4. Venn es das Gericht fior zweckminnig halten sollte,

wird gebeten, diese Untersuchung schon vor dor Verhandlung

in Kien selbot vornehwen zu lassen, Der Vater dor Angeklegta,

der sich diesem Antrage anschliesat, erklärt sich bereit,

die daduzch entstehonden Kosten aus eigenen zu bezahlon,

allenfells zur Sicherung dieser Kosten den notwendigen

Betrag zu erlegen.

'Es wird daher der folgende

DVEENVCONLANISE

gestellt, das angefochtene Urteil dahin abzuändern, dass

die Strafe herabgesetzt wird.

Karlsbad, an 31.Gctober 1941.

Ruth Kier.

1SaVe
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Geschäftsnummer : 9 Ds 67/41

IM NAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES !

Strafsache gegen die Ehefrau Ruth Klier geb.Hoffmann aus

Wien - III - Fasangasse Nr. 4, geb. am.29.9.l9lo in Oder-

.furth

wegen Vergehen nach § 242 St.G.B.

Das Amtsgericht in Karlsbad hat in der Sitzung vom ll.Ok-

tober l94l, an der teilgenommen haben :

A.G.R. Dr. Gednorozec als Antsrichter,

D.A. Altmann als Beamter der Staatsanwaltschaft

Just.Ang.Kraus, als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

für Recht erkannt :

Die Angeklagte ist schuldig durch 4iselbst-

ständige in sich fortgesetzte Handlungen das Vergehen des

Diebstahles begangen zu haben und wird hiefür zu einer

Gesamt-Gefängnisstrafe in der Dauer von 9 Monaten kosten-

pflichtig verurteilt.

Gr t n de :

Die Angeklagte kat zunächst bei der Leopol-

dine Haberzettl in Karlsbad im Jahre l936 kleinere Geldbeträge

von 5 Kronen entwendet. Diese Diebstähle bei der Haberzettl

hat die Angeklagte fortgesetzt und mitunter Geldbeträge

bis 20 RM aus der Kasse der Gemüsehändlerin Haberzettl

entwendet. Wie oft sie bei der Haberzettl Geld aus der Kassa

genommen hat, lässt sich heute nicht mehr feststellen. In

sämtlichen Fällen handelt es sich um Diebstähle, die ausge-
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führt wurden, wenn die Angeklagte bei der Haberzettl Gemüse

einkaufte. Der Gesamtbetrag, der auf diese Weise von der

Klier bis zum Jänner l94l entwendet wurde beträgt etwa

RM 300.-.

Bei der Kolonialwarenhändlerin Domann kaufte

die Klier seit längerer Zeit ihre Lebensmittel ein. Auch

hierbei hat sie seit September l940 öfters Butter, Käse,

Wurst und Marmelade zum eigenen Verbrauch entwendet. Insge-

samt hat die Klier etwa l5 bis Kilogramm Butter, etwa lo -

15 Kilogramm Käse, etwa l8 bis 20 kg Wurst und 2 Glas Mar-

melade entwendet. Diese Lebensmittel hat die Klier zusätz-

lich in ihrem Haushalte verbraucht, einen grösseren Teil davon

ihrem Manne, der sich seit Kriegsausbruch bei der Wehrmacht

befindet, geschickt. Die so entwendeten Lebensmittel haben

einen Gesamtwert von ungefähr RM 200.-- .

37523

Bei der Metzkerfrau Elsa Judas kaufte die

Klier seit etwa l l/2 Jahren in der Karlsbader Markthalle

in ihrem Verkaufsstand die notwendigen Fleisch- und Wurst-

waren. Bei dieser Gelegenheit hat sie dort an zwei ver-

schiedenen Tagen im Oktober 1940 und im Mai l94l je RM l00.-

aus der unverschlossenen Geldkassa entwendet. Weiter hat sie

während dieser Zeit bei der Judas wiederholt Wurstwaren im

Gesamtwerte von etwa 50.- RM entwendet.

Mit der Bertha-Heindl ist die Klier eng be-

freundet. Sie haben sich gegenseitig in ihren Wohnungen

besucht. Bei dieser Gelegenheit hat ihr die Klier wiederholt

Geldbeträge von RM 5.- bis RM lO.- im Gesamtbetrage von

RM 25.-- entwendet. Diese Diebstähle wurden in der Zeit

vom August 1940 bis April 194l ausgeführt.
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Diese Feststellungen gründen sich auf das voll-

ständige glaubwürdige Geständnis der Angeklagten. Die Ange-

klagte gibt zwar alle diese ihr zur Last gelegten Diehstähle

zu, führt jedoch zum Entschuldigen an, dass ihr Mann an An-

fang ihrer Ehe sehr schwer krank war, operiert werden musste,

von Exekutionen verfolgt wurde, dass er während der Tsche-

chenzeit ein schlechtes Auskommen hatte, ferner, dass er seit

2 Jahren bei der Wehrmacht sei und sie von ihrer Unterstützung

leben müsse.

Alle diese Umstände, die übrigens doch nur für

die Zeit der Begehung der ersten Diebstähle durch die Ange-

klagte zutreffen, können doch wohl nur höchstens als mildernd

bei der Strafbemessung bewertet werden, vermögen aber keines-

wegs die Angeklagte zu entschuldigen.

Vielmehr hat das Gericht die Ueberzeugung ge-

wonnen, dass die Angeklagte alle Hemmun en, die sie bei der

ihr zur Zeil gewordenen güten Erziehung gehabt haben muss,

gewissenlos und leichtsinnig ausser Acht gelassen und durch-

dacht und planmässig durch Jahre unter gröblichster Ver-

letzung des ihr entgegengebrachten Vertrauens bei jeder sich

bietenden Gelegenheit, ja sogar zum Schaden ihrer vertrauten

Freundin diese sehr bedeutenden Diebstähle verübt hat.

Die Angeklagte hat giivier Fällen den Tatbestand des Ver-

gehens nach § 242 St.G.B. gesetzt und wurde daher in die sem

Sinne schuldig erkannt.

Bei Bemessung der Strafe kamen als mildernd in

Betracht, dass vollständige Geständnis und die bisherige

Wohlverhaltenheit der Angeklagten, ferner , jedoch mit der

:
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Einschränkung, dass dies nur für die Zeit ihrer ersten Ver-

fehlungen nicht aber für die spätere ja überwiegende Zeit

ihres strafbaten Tuns gilt, die wirtschaftliche Not, in der

sie sich am Anfang ihrer Ehe höchstens aber bis zum Zeit-

punkte des Rinmarsches befunden hat. Dagegen fallen als er-

schwerend in Betracht, dass sie die Diebstähle unter gröb-

lichster Ausnützung, des ihr allseits entgegengebrachten Ver-

trauens durch Jahre hindurch , awohlüberlegt und planmässig

ausgeführt. ja sogar sich, nicht gescheut und keine Bedenken

getragen hat durch ihre fortgesetzten Diebstähle Lebensmit-

tel in sehr grosser Menge der Volksgemeinschaft zu entziehen.

Diese Umstände lassen einet Gesamtgefängnisstrafe von 9 Mona-

ten als durchaus angemessene Sühne erscheinen. Diese Strafe

setzt sich aus folgenden Einsatzstrafen zusammen :

Für den Diebstahl an Haberzettl 4 Monate Gefängnis,

an Tomann 3 Monate Gefängnis, an Judas 2 Monate Gefängnis und

an der Heindl 1 Monat Gefängnis (§ 74 St.G.B.)

Die Kosten des Verfahrens hat die Angeklagte

nach § 465 St.P.0. zu tragen.

Gez.A.G.R. Dr.Gednorocez

ausgefertigt : Pauli

Justizangestellte,

37522

als Urkundsbeamtin der Ge-

schäftsstelle.

L.S.
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Rechtsanwalt
22. Oktober 1947
S r
Karlisbad, am.
Herrn
Dr.K./U. Karlsbad
Langemarckstraße, Haus ,Medard*
SS - Gruppenführer
Telefon: Kanziei 3355
Karl Hermann F r a n k ,
Wohnung 3591
Staatssekretär
Büro des Staats■ekretärs
in P r abg
beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähten.
Mitglied des NSRB.
JADE
Eing.: 24. OKT.1941
Ihr Zeichen : St.S. 422/41.
Tgb. Nr.:
Sehr geehrter Herr Staatssekretär !
In sofortiger Erledigung Ihrer sehr geschätzten
Zuschrift vom 2l. Oktober 194l in Sachen Ruth K 1 i e r ,
geb. Hoffmann erlaube ich mir die gewünschten Auskünfte zu
erteilen.
Kurz vor der Verhandlung erschien in meiner Kanz-
lei der Vater der Frau Klier und teilte mir von den Verfehlun-
gen seiner Tochter mit.Ich ersuchte ihn,seine Tochter telegra-
fisch zur Verhandlung zu rufen, ( seine Tochter befindet sich
nämlich in Wien ) was auch geschah. Einen Tag vor der Verhand-
lung kam nun Frau Ruth Klier in meine Kanzlei und brachte mir
den in Abschrift beiliegenden Beschluss des Amtsgerichtes
Karlsbad, Geschäftszahl 9 Ds 67/4l. Ich war erst über die
Menge und der Art der Diebstähle unangenehm berührt und woll-
te bereits die Vertretung als mir nicht genehm ablehnen.
Allerdings hat mir dann Frau Ruth Klier den Vorgang der Sachen
geschildert und ich musste entnehmen, daß es sich hier um ei-
nen aussergewöhnlichen Fall von Verfehlungen durch einen an-
sonsten scheinbar charakterlich guten Menschen handelt. Sie
hat mir auch ihren Lebenslauf geschildert und ich war nun der
Ansicht, daß man versuchen müsste, ein milderes Urteil zu er-
reichen. Der Referent war jedoch nicht dieser Ansicht wie ich
und verurteilte meine Mandantin zu 9 Monaten Gefängnis. Ich
habe den Fall auch mit anderen Strafrechtsreferenten des Amts-
gerichtes Karlsbad besprochen, insbesondere aber auch mit dem
bekannten Verteidiger Dr. Pfannerer aus Eger, welcher der
gleichen Ansicht war wie ich, daß man eine Berufung einlegen
solle, es wäre zu mindest kein schärferes wohl aber ein mil-
deres Urteil zu erreichen. Ich habe daher am l4. Oktober l941
die Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichtes Karlsbad G.Zl.
9 Ds 67/4l vom ll.10.4l angemeldet und erwarte die Urteils -
St. S.$-188 a/41



34a

DUTN EngON KLSne

ausfertigung, um dann binnen einer Frist von 8 Tagen

die Berufungsschrift auszuarbeiten und zu überreichen.

Ich bin selbstverständlich gerne bereit über

Ihren Wunsch eine Urteilsabschrift und evtl. auch eine

Ausfertigung meiner Berufung zu übersenden und bitte um

den Auftrag hiezu.

Unterdes ist ein Schreiben bei mir der Frau

Klier eingegangen, welches ich zu Informationszwecken in

Abschrift beischließe.

Heil Hitler !ef

2 Beilagen.
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Abschrift
Wien, am l6.Oktober 1941
38
Sehr geehrter Herr Doktor !
Ich hatte, da ich sofort wieder hierher zu meinem Kinde
reisen musste, keine Zeit, Ihnen den ganzen Sachverhalt dar -
zulegen. Ich bitte Sie daher in der Berufung die Sie für mich
einbringen, auch noch die Ihnen notwendig erscheinende Sache
anzuführen. Das nachfolgende Schreiben ist vollkommen wahr,wo-
rauf Sie sich verlassen können. Ich kann jede einzelne Tatsache
unter Beweis stellen.
Ich möchte Ihnen also kurz meinen Lebenslauf schildern :
Ich bin am 2l. September 19l0 in Oderfurt, Kreis Mähr.=
Ostrau, geboren und mit Liebe, aber auch Strenge,von meinen
Eltern erzogen worden.
Meine Mutter, Kunigunde Hoffmann geb. Sczuka, wurde am
19.12.l883 in Hultschin und mein Vater Heinrich Hoffmann, am
13. 5.l879 in Mähr.=Ostrau geboren, beide sind unmittelbar
reichsdeutscher Abstammung. Als Bergbeamter trat mein Vater
im Jahre l9ll in die Dienste der Dux-Bodenbacher Eisenbahn in
Falkenau, deren Oberbergverwaltung, im Jahre l9l6 mit der Wiener
Direktion vereinigt,nach Karlsbad verlegt wurde.
Hier besuchte ich nach der fünfklassigen Volksschule vier
Jahre das Gymnasium und nachher noch 1 1/2 Jahre die Familien -
schule. Ein halbes Jahr praktizierte ich bei der Dux-Bodenbacher
Eisenbahn und eignete mir in dieser Zeit Kenntnisse im Maschinen-
schreiben, Stenographie und Buchhaltung an. Vom Jahre l928 bis
1929 war ich bei der Firma Rothau-Neúdeker in Prag und von 1929 -
1932 bei der Firma Koretz, Versicherungsbüro in Karlsbad, als
Büroangestellte tätig gewesen. Ich habe mir in diesen Jahren mei-
nen Lebensunterhalt selbst verdient und K loooo.-- für meine Aus-
stattung erspart gehabt.
In den Jahren unserer Kampfzeit war ich Mitglied der Sudeten-
deutschen Partei, als Ausschußmitglied der Frauen-ortsgruppe des
B.d.D.i.B. eine zeitlang als Kassierin und drei Jahre als Schrift-
führerin tätig, war seit meiner Kindheit ausübendes Mitglied des
Turnvereines l860 ( jetzt N.S.R.L. ) und habe mir im Jahre 1939 das
silberne Sportabzeichen erworben. Ich verkehrte in den Kreisen der
Jugendortsgruppe d.B.d.D.i.B. und lernte hier meinen jetzigen Mann,
Hubert Klier kennen, der damals viele Jahre Obmann der J.O.G. war
und sich als Kämpfer in schwersten Zeit politischer Wirren be -
währt hat, sodass er nach der Befreiung im Jahre l938 mit der Su-
detendeutschen Befreiungs-Medailie ausgezeichnet wurde. Im August
1932 heiratete ich trotz Abraten meiner Eltern, die sich von der
angeblichen Größe des Waldert'schen Vermögens, dessen Mitbesitzer
und Erbe er ist, nicht blenden ließen, da ja mein Mann erst kurze
Zeit vor unserer Ehe zu arbeiten und zu verdienen anfing. Später
erst wurde mir bekannt, daß mein Mann infolge der Überlastung des
Waldert'schen Besitzes stark verschuldet war, spdass also meine
Eltern, wenn sie mir von der Eheschließung abrieten, recht hatten.
Allerdings muss ich noch hinzufügen, daß ich meinen Mann niemals
des Geldes wegen geheiratet habe, sondern nur aus idealen Gründen
die Ehe einging.
Schon ein halbes Jahr später begann unsere Not, die mich
im Laufe der Jahre seelisch so zermürbte,daß ich später nicht mehr
die Kraft besaß, den Versuchungen zu widerstehen. Trotz aller Not
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und allem Unbill war ich stets tapfer, klagte nie und bereue
meine Ehe nicht, da mein Mann ein seelensguter Mensch ist und
uns über alles liebt. Unser Junge ist uns Alles, er ist und
bleibt der Sonnenschein unseres Lebens.
Im Jahre l933 kamen die Exekutoren zum erstenmal in mei-
ne Wohnung und pfändeten einige Möbelstücke, seither kamer sie
oft und pfändeten immer mehr, da mein Mann für die Sehulden der
Firma Waldert zum Teil mithaftete und selbst nichts besaßm was
ihm weggenommen werden konnte. Schon vom Jahre l933 an musste
uns mein Vater immer wieder mit geldbeträgen aushelfen, jeder
Weg mit einer Bitte um Hilfe wurde mir schwer und doch musste
ich ihn immer öfter gehen. Da mein Mann zeitweise fast nichts
verdiente, wusste ich oft nicht, wovon wir leben sollten. Ich
blieb aber trotzdem immer ehrlich und brav und dachte nicht
daran, mir etwas anzueignen, was nicht mir gehörte. Wir konn-
ten uns schon lange nichts mehr leisten und ich saß oft bis in
die Nacht hinein um mit Striçkarbeiten etwas zu verdienen,ver-
kaufte heimlich Stück um Stück von meinem Schmuck und auch
Kleidungsstücke, um die Not zu lindern.
Im Jahre 1934 kam mein Mann von einer Waffenübung beim
tsch. Heer krank nach Hause, lag zuerst zwei Monate daheim -,
in welcher Zeit die Exekutoren immer wieder, oft auch in meine
versperrte Wohnung eindrangen und mitnahmen, was sie noch Wert-
volles fanden; alle diese Sachen bekam ich niemals wieder. An-
 fangs l935 musste mein Mann operiert werden ( Nierenabszes) und
lag drei Monate im Krankenhaus, wo ich jede freie Minute bei ihm
war und ihn pflegte. In dieser Zeit war ich schwanger und litt
unter diesen Zustand mehr, als ich es' jemals bekannte. Als mein
Mann aus dem Krankenhaus kam, musste er noch zwei Monate zu Hau-
se im Bett liegen. Kaum genesen, stellte sich als Folge der
schweren Operation eine Nervenkrankheit ein und kurz vor mei-
ner Entbindung musste er von meinem Schwager, Med.-Rat Dr.Hans
Klier, ins Sanatorium nach Frankenstein gebracht werden. An den-
selben Tage war die Versteigerung meiner gesamten Wohnungsein -
z richtung. Da ich aus Scham und Angst meinen Eltern nir unsere
wirkliche Notlage eingestehen konnte und mir mein Mann immer wie-
der Hoffnung auf ein gutes Ende dieser Angelegenheit machte,konn-
te nichts anderes mehr unternommen werden, als dass mein Vater
bei der Exekution mit einem Betrag über 7.ooo.-- Kc alle meine
Sachen ersteigerte und so wieder für mich rettete. Das Gald
musste mein Vater von seiner Firma als Vorschuss ausborgen,denn
auch seine Ersparnisse waren erschöpft.
Während mein Mann im Sanatorium war, also im April 1935,
kam unser Kind Horst zur Welt. Das Kind war da, mein Mann war
acht Monate arbeitsunfähig, wir mussten unsere Wohnung aufgeben
und zu meinen Eltern ziehen. Im Jahre l937 mussten wir uns wieder
eine Wohnung nehmen, da uns mein Vater nicht mehr helfen konnte.
Im Feber l936 war ich wieder schwanger,aber nur kurze Zeit,
da ich Unglück hatte und auf vereister Straße stürzte. In diese
Zeit nun fällt mein erstes Vergehen, zum ersten Mal vergriff ich
mich an fremden Eigentum und nahm im Verkaufstand Haberzettl in
der Markthalle 5.--kc aus der offenen Lade. Wenn ich schon damals
erwischt worden wäre, ich hätte bestimmt nie mehr gestohlen.Nach
dieser ersten sträflichen Tat nahm ich lange nichts, erst nach
ol vielen Wochen bot sich wieder die Gelegenheit, imm lag das Geld
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ungeordnet in der offenen Lade des offenen Verkaufsstandes; wenn
mir jetzt zur Last gelegt wird, ich hätte immer raffiniert ge -
handelt, so muss ich mich dagegen wehren, denn nie und in keinen
Fall habe ich vorsätzlich gestohlen, ich nahm immer erst dann,
wenn sich Gelegenheit bot ünd ich der Versuchung nicht wider -
stehen konnte. Ich handelte ohne Überlegung und ohne Bewußtsein.
Ich hatte in solchen Augenblieken wohl jedes Maß des Recht- oder
Unrechtseins verloren. Ich fand den Weg zu meinen Vater beschämen-
der als das, was ich tat, um uns in unserer Not zu helfen.
Im Herbst l936 musste ich mich einer schweren Blindarmopera-
tion unterziehen und konnte mich lange nicht erholen.
Im Frühjahr l937 erkrankte mein Junge an eitriger Angina
und doppelseitiger Mittelohrentzündung und stand seither in stän-
diger ärztlicher Behandlung. Als er zwei Jahre alt war, musste ich
ihm die Mande-ln herausnehmen lassen, während welcher Zeit mein
Mann die vierte Waffenübung beim tsch. Heer mitmachen musste. Im
Laufe der folgendes drei Jahre erkrankte Horst nacheinander an
Masern, Schafblattern, Keuchhusten, wiederholt an Angina, Grippe
und Mittelohrentzündung und wzr nie ganz gesund. Während der gan-
zen Jahre vor dem Anschluss verdiente mein Mann so wenig, dass
ich nur mit Hilfe einer Unterstützung meines Váters auskommen
konnte. Mit der Zeit konnte ich die Vorhaltungen meiner Eltern,
daß mein Mann nicht mehr verdiente, nicht mehr ertragen, ausser-
dem musste ich einsehen, daß mein Vater nicht immer und immer nur
geben konnte, da ja ausserden mein Bruder studierte und fertig
werden wollte. Meine Bemühungen um eine Anstellung blieben erfolg-
los. All das Seelenleid machte mich zu einem Menschen, der keinen
Halt mehr fand, sodass ich mir selbst nach dem Anschluss, als mein
Mann einen besseren Posten fand und im Anfang ungefähr 150.-- RM
verdiente ( wovon beinahe 5O.-- Rl Miete bezahlt werden musste )
immer wenn sich die Gelegenheit bot, Sachen aneignetendie nicht
mir gehörten, u.zw. Lebensmittel stets in kleinen Mengen. Wir
konnten uns all die Jahre nichts,gar nichts schaffen und nichts
ersparen, hatten im Gegenteil Schulden, die immer dringlicher ein-
gefordert wurden. Lange dauerte unsere Freude über den Mehrver -
dienst meines Mannes nicht, denn am ersten Tage der Mobilmachung
im Jahre l939 musste er einrücken und ist seither ein begeisterter
Soldat unseres Führers.
Ich bekomme 75.-- Rl halbmonatlich Unterstützung und von der
Firma, bei welcher mein Mann zuletzt angestellt war, 55.-- Ril,wel-
chen Betrag ich für die Miete verwende.
Ich gebe zu, ich hätte/mit meinem Jungen leben können,
davonczre
aber ich war auf eine schiefe Bahn geraten und da mei mich bei einem
Tun niemand erwiechte, handelte ich wie unter einen Zwang, ohne
mir meiner Schuld bewusst zu werden, immer ohne Überlegung und
ohne Bedenken. Die Lebensmittel, die ich hur bei meinem Kaufmann
nahm, verwendete ich zum Kochen, hauptsächlich für meinen Jungen,
schickte meinem Mann Feldpostpäckchen, ich wollte nur Freude machen,
für mich behielt ich nichts. Ich scheute nicht davor zurück, zwei-
mal gräßere Geldbeträge zu entwenden, um alte Schulden bezahlen zu
können. Es kann mir niemand nachsagen, daß ich das Geld für Ver-
gnügungen verwendet habe oder Dinge anschaffte, die nicht lebens-
notwendig waren. Im Gegenteil, seit mein Mann éingerückt ist,
komme ich nirgends hin und lebe nur noch für meinen Jungen.



e8

39a

Im Juni 194l wurde ich im Laden meines Kaufmannes Hans Tomann

erwischt, als ich eine Wurst nahm, die griffbereit vor mir am

Pult lag. Der Laden war voll Leute und ich wurde beobachtet.

Wenn ich vor und bei der Tat gedacht hätte, würde ich mich ge-

hütet haben,noch etwas zu nehmen, da ich am nächsten Tag fort-

fahren wollte und dir Fahrkarten bereits in der Tasche hatte.

Ich wurde damals von einem Wachmann zur Polizei geführt.Das war

der Anfang der schwersten Zeit meines Lebens.

Ich wurde dann bei der Polizei, da ich ein Geständnis ab-

gelegt habe, wieder entlassen, habe mich aber derart geschämt

über mein Verhalten, dessen Unrechtmässigkeit ich jetzt erst ein-

sehe, daß ich Karlsbad verließ. Als ich dann noch einmal zurück

kam, meldete ich mich freiwillig bei der Polizei.

Jetzt nach der Gerichtsverhandlung bin ich mir so ganz im

Klaren, was ich begangen habe und ich versichere, dass ich nie

wieder auf Abwege kommen würde, wenn auch die Strafe milde aus-

fiele.

Darum bitte ich Sie, Herr Doktor, mir in meiner Not zu

helfen und dem Gerichte meinen Fall darzulegen, vielleicht kann

ich dann doch noch ein milderes Urteil bekommen und ich verspreche

Ihnen, daß ich ein neues Leben beginnen werde. Ich habe ja alles

nur aus einer falschen Scham meinen Eltern gegenüber getan und um

meinen Familienangehörigen zu helfen.

Heil Hitler !

Unterschrift.

dzt. Wien III. Fasangasse

4,

Ruth Klier e.h.

37520



Abschrift

Geschäftsnummer :

40

1 PLs 1267/41.

B e s c h l u s s :

Die Ehefrau Ruth Klier,geb.Hoffmann in Karlsbad -

Drahowitz,Richthofenstrasse 50 wohnhaft,geb.am 29.9.19l0 in Oder-

furth Bezirk Mähr- Ostrau im Protektorat,Angehörige der N S -

Frauenschaft der Ortsgruppe Drahowitz,unbestraft,

wird beschuldigt,

seit dem Jahre 1936 durch 4 selbständige,in sich fortgesetzte Hand-

lungen,zuletzt im Juni l94l in Karlsbad fremde bewegliche Sachen

anderen in der Absicht rechtswidrig Zueignung weggenommen zu haben,

nämlich:

l./ der Gemüsehändlerin Leopoldine Haberzettl in der “eit 1936

bis Juni 194l insgesamt etwa 300.- bis 400.- RM Bargeld,

2./ der Geschäftsinhaberin Betty Toman in der Zeit vom S ommer l940

bis Mitte Juni 194l Lebensmittel,und zwar insgesamt etwa 15 -20

kg Butter, 2 -Glas Marmelade, 18 - 20 kg Wurstwaren,sowie 15 kg

Käse im Gesamtwerte von ungefähr 200.--RM,

3./ dem Fleischermeister Josef Judas schen Eheleuten seit etwa

1 1/2 Jahren bis Juni 194l insgsamt 200.-- RM Bargeld und

Wurstwaren im Werte von etwa 50.-- RM,

4./ der Ehefrau Hertha Heindl geb.Sebert in der “eit von August 1940

bis April 194l zusammen 25.--RM.

Vergehen,strafbar nach §§ 242,74 STGB.-
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21. Oktober 1941.

St.S.422/41.

1

An Herrn

Rechtsanwalt Dr. K r a u s,

Karlsbad,

Langemarcketrasse.

Sehr geehrter Herr Kraus!

Frau Kunigunde Hoffmann aus Karlsbad hat sich in der

Strafsache ihrer Tochter Ruth an mich gewandt und ge-

beten, zu Gunster eines Gnadenerweises einzutreten.

Jch wäre darg ge, -renn Sie mir zunächst den zur An-

klage und Verutütflung fihrenden Sachverhalt schil-

Strafverfahren befindet (Aktenzeichen?).

-

Heil

Hitl

r

2)

Wv. am 10.11.1941 bei mir.



Karbsbad, 20. Okl.1941.

Düro des Staats■ekretärs

beün Reichsprotektor

fi H b

Eing.: 21. OKT. 1941
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Der Prüßident
erlin M 62, den 2o.Januar 1942
dex
Reichsnotarkammer
Kalchreuthftraße 2
Kerusprecher; 25 80 83
L.C uu:sfekre
I  Ivgprotekto
in Sunn und mähren.
Eing.: 28. JAN. 1942
Herrn
Staatssekretär sS - Gruppenführer
Karl Hermann F r a n k
Prag
Illnf
Gesch.Nr. - U. 5o4/42 D. -
Betr. Frau Frieda T h e u m e r
in Elbogen/Sudetengau
Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Ll.M ff. I.CY.
Auf Ihr Schreiben vom ll.November l94l habe
ich Frau Frieda Theumer in Elbogen eine laufende
Beihilfe von 5o.- RM monatlich gewährt. Die Zahlung
einer höheren Beihilfe war zurzeit nicht nöglich,
da die Mittel der Reichsnotarkammer durch die Betreu-
ung der Angehörigen der einberufenen Notare und
Notarassessoren stark beansprucht sind.
1
torlys.
Reims-
C. 2.hi 7e
notarpammer
Jerms ehein. Lad britoe
jur berndis ibereed
H  ff
pot Komfeismebor
24/67
papl ga tgibe
Mrise 2 4042
48000203
Genpne Juptg
(82T8
>
042
I/9a5200/42
St B.X2-1908/41
C/0757.
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11. November 1941.

44-Gruf.

St.S. 446/41.

1) An den Herrn

Präsidenten der Reichsnotarkammer,

BerlinW62,

Kalckreuthstrasse 2.

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die Witwe des im Jahre 1924 verstorbenen Notars Emil

T h e u m e r in Elbogen (Sudetengan), Frau Frieda Theu-

mer in Elbogen, hat sich mit den abs■hriftlich anliegenden

Schreiben an mich gewandt und die Bitte geäussert, ihr

zur Erlangung einer Unterstützung behilflich zu sein. Die

Gesuchstellerin ist mir als äuaserst ehrenwerte, vollstän-

dig verarnte Volksgenossin bekannt, die zweifellos einer

angemessenen Fürsorge würdig ist. Die von ihr gegebene

Darstellung ihrer Verhältnisse erscheint mir glaubhaft.

Jeh nöchte annehmen, dass Art. 10 der Satzung der Reichs-

notarkamer die Möglichkeit eröffnet, die Hinterbliebenen

auch von solchen volksdeutschen Notaren zu unterstützen,

die noch vor dem Wiederanschluss der sudetendeutschen Ge-

biete verstorben sind. Jch würde es begrüesen, wenn auf

diesem Wege oder in anderer geeigneter Porm der Gesuch-

stellerin wirksam geholfen werden könnte.

Für eine Mitteilung der von Jhnen getroffenen Entschlies-

sung wäre ich dankbar.

IOTHTOH

2)
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Prag, den

St.S. XI B 1900/41

X

I.)

An

den Herrn Prisidenten der Reichanotarkammer

i.n

BezlinW62

Kalckreuthstrafe 2.

t C e ta

eines Notare.

~ 1 Anlage - (Abschrift von Bl. 1/2 d.A.)

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die Witwe des im Jahre 1924 verstorbenen Notare Emil

T h e u m e r in Elbogen (Sudetengeu), Frau Frieda Theumer in

Elbogen, hat sich mit den absehriftlich anliegenden Schreibon an

mich gewandt und die Bitte geälußert, ihr zur Erlangung oiner Un-

terotützung behilflich zu sein. Die Gesuchatellerin ist mir als

dußeret chrenverte, vollstündig verarnte Volkegenossin bekannt,

die zveifellos einer angomessenen Füreorge würdig iet. Die von

ihr gegebene Daretellung ihrer Verhlltnisse erecheint mir gleub-

haft. Ich möchte annchmen, daß Art. 10 der Satzung der Reicheno-

terkammer die Möglichkeit eröffnet, die Hintorbliebenen auch von

solchen volksdeutschen Notaren zu unteretützen, die noch vor dem

Wiederanschluß der cudetendeutschen Gebiete verstorben sind. Ich

würdo es begrtßen, wenn auf diesem Fege oder in anderer geeigne-

ter Forn der Gesuchstollerin wirksam geholfen verden könnte.

FUT
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2

Für eine Kitteilung der von Ihnen getroffenen Entschlie-

Bung wire ich dankber.

Hes.1 207

l

/

II.)

45629
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Prag, den

November 1941

St.S. XI B 190a/41

II.)

An

Freu Frieda Theumer

in

1 1b02 .0

(Suietongau).

Schr geehrte Frau Theumer!

In Ihrer Angelegonheit ist der Hers

Staatsselretär mit dom Präeidenten der Reiche-

notarkemmer in Verbindung getreten. Weitere Mit-

teilung darf ich mir vorbchelten.

Heil Hitler!

Oberregierungerat.

III.) 1 Monat.

Ke.
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29.0ktober 1941.

St.8.1I B - 190/41.

An

Frau Frieda Th e u m e r,

28X. 1941

Noterswitwe,

Elbogen,

(Sudetengau).

TS8CA

Sehr geehrte Frau Theuner!

Der Herr Staatssekretär lässt auf das dort. Schreiben

von 18.d.Mts. mitteilen, dass er versuchen wolle, Jh-

nen zu helfen.

Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, erhalten

Sie eine weitere Nachricht.

Heil

Hitler!

Oberregierungsrat.

2)

Zum Vorgang.
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Eingegangen

Gruppe Ju■tiz

5

mrarnte Jtfe.

in

30. X.1941

Me

mtryarfiul. bntsnt!

flboynn In 18 Vet. /941.

L Forer. Malan

Büro des Staats■ekretü:s

beim Reichsprotekto

in Böhmen und Mähren.

Eing.: 23. OKT. 1941
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13.November 1941.

St.S.XI B - 192/41.

An Herrn

Oberstleutnant Vorbrugs,

Chef des Stabes,

Prag XIX,

Platz der Wehrmacht 5.

.eaae

Sehr geehrter Herr Oberst eutnant!

Jm Auftrage des Herrn Staatssekretärs übersende ich hier-

mit eine an ihn gerichtete Eingabe eines Unteroffiziers

Kleinpeter zur gefälligen Kenntnis und Entnahme. Der Herr

Staatssekretär schlägt vor, den Genannten, falls er nicht

im Einsatz benötigt werde, als sprach- und landeskundige

Person in das Protektorat versetzen zu lassen und hier bei

einer geeigneten Dienststelle zu verwenden.

Heil Hitler!

Jhr

7

Oberregierungsrat.

2) Z.d.A.

St B1944
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25. November 1941.

St.S. XI B - 194/41

An Herrn

Oberstleutnant Vorbrugg,

Chef des Stabes,

Prag

XIX,

Platz der Wehrmacht 5.

Sehr geehrteraHerr Oberstleutnant !

Die angeschlossene Eingabe übersende ich aus Gründen

der Zuständigkeit zur gefälligen Entnahme.

Heil Hi tler!

Ihr

1

Oberregierungsrat.

2.) Z.d.A.
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Brüx,om 27. Juni 1942.

Büro de

SrCenoy

beim lecu gen

in Böhmununu llahsen.

An das

Eing.: 30.JUNI 1942

Büro des Herr Staatssekretärs

Prag.IV.

Betr: Dortiges Schreiben vom 26.6.

Ich bestätige dankend den Empfang von Rm 3540.-,

Das Portogeld im Betrage von Rm 4.60 sende ich gleich=

zeitig mit Postanweisung ab.

Heil Hitler !

Josef Thürmer,Stadtinspektor,

Brüx,Pohnertstrasse 1.

18ACA

 uokrf

M

S.S.FB-196k/4
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Büro Staatssekretär

Prag IV, den 26. Juni 1942.

Czerninpalais.

26. VI. 1942

An Herrn

Stadtinspektor T h ü r m e r,

Brüx,

Pohnertstrasse 1.

Am 8.5.1942 wurden Jhnen vom Büro des Staatssekretärs

RM 3.540.-- überwiesen. Es wird gebeten, den Empfang

des Betrages zu bestätigen und ferner das ausgel gte

Portogeld in Höhe von

RM 4.60

V730

an das Büro Staatssekretär zurückzuzahleh.

Heil

Hitler!

i.A.

himok

2r.f 26.7.42
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Ich bestätige hiermit den Empfang von RM 3.540.-,

in Worten: Dreitausendfünfhundertvierzig RM, für den Stadt-

inspektor T h ü r m e r aus Brüx.

Prag, am 4. Mai 1942.

/

\

.α.dhe

L 8y5.4s.
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Sta.

7. Mai 1942.

St.S. 141/42.

Wiedergutmachung von Schäden.

Vorg.:

Dort.Schreiben von 27.10.v.Js.

ne tiidoadonud

.S

tedofsibieöry nrieH

1942

DL BK

I

.L

1.

An Herrn

5LS8

Stadtinspektor Thürmer,

revgeapeprge

Brüx,

Pohnertstraße 1.

...mvn    s m

intne Tus \eder - a  .te mdoies

Die Protektoratsregierung hat sich auf meine intervention

bereit erklärt, den Betrag von RM 3.540,- zur Verfügung

O

zu stellen. Der Betrag wird Ihnen im Wegeder Postanwei-

sung in den nächsten Tagen zugehen.

Heil Hitler!

   os./.

2.
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.SAer LoM.

.82

S J

Tegetanc on aopger

.oL.v.o.Ts mo nodtendos.to

LOLE

1942

2.

Durchschrift an

SAET

Herrn Präsidialchef

Dr. Blaschek,

B

Prag,

J V HOLLN

J

Landesbehörde,

remidt zotdeqanitbete

BLAX

I edertetrendos

im Nachgang zu der hies. Zuschrift vom 13.4.d.Js.

Zeichen St.S. XI B - 196a/41 zur Kenntnis.

45428

LAGUPTON

om tue dote dad gaurelgezetaxodietord

bi

-.O.      

-townteo rebogow mt nendt briw getod zod .nolle os

HOTJHTJGLI

3. Wv.nach Abgang bei mir.

S
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St.S. XI B - 196 a/41.

Prag, den 20. April 1942.

1. V e r m e r k :

Sektionschef Dr. v.Popelka hat fernmündlich mitgeteilt,

daß die Protektoratsregierung auf den durch das hies.

Schreiben vom 13. d.Mts. - Zeichen St.S. XI B - 196 a/

41 übermittelten Vorschlag eingegangen sei. Der Betrag

von RM 3.540,- stehe zur Verfügung. Dr. v.Popelka will

den Betrag gelegentlich eines Besuches an Amtsstelle

gegen Quittungsleistung aushändigen.

2. Wv. am 8.5.1942 bei dem Unterzeichner.
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13. April 1942.

St.S. XI B - 196a/41.

1. An Herrn

13. IV. 1942

Sektionschef Dr. v.Popelka,

Prag

IV,

Burg.

Sehr geehrter Herr v.Popelka !

S

In Sachen Stadtinspektor Thürmer aus Brüx bestätige ich

die mit Ihnen am S. d.lits. gehabte Besprechung und darf

die Angelegenheit nochmals wie folgt darstellen: Stadt-

inspektor Thürmer hat gegen den ehemaligen Regierungskom-

missär Pfleger, der nach den hiesigen Unterlagen derzeit

stellvertretender Bezirkshauptmann in Königgrätz ist,

einen Regressanspruch in Höhe von RM 5.540,- geltend ge-

macht - und zwar das deshalb, weil Pfleger ihn im Jahre

1935 frist- und grundlos aus ien Diensten der Stadt Brüx

entlassen habe. Außerden habe ihm Pfleger die durch fünf-

undzwanzig Jahre in der Privatindustrie erworbenen Pen-

sionsansprüche kurzerhand abgesprochen. Thürmer ist der

Auffassung, daß sich Pfleger bezw. die ihn anweisende Be-

hörde insoweit eine Amtspflichtverletzung hätten zuschul-

den kommen lassen. Thürmer hat RM 2.000,- aus den Mitteln

der Stadt Brüx als einmalige Notstandsbeihilfe erhalten.

Den Restbetrag von RM 3.540,- soll Pfleger zahlen. Ich

würde vorschlagen, daß zur Vermeidung eines langwierigen
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Prozesses die Protektoratsregierung die Anweisung des Be-

trages von RM 3.540,- an Thürmer übernimmt. Die Regelung

des Verhältnisses zwischen der Regierung und Pfleger blie-

be dem dort. Ermessen überlassen. Ich wäre dankbar, wenn

Sie mir Ihre Auffassung zu den vorstehenden Ausführungen

alsbald mitteilen würden.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

7

Oberregierungsrat.

ASIA

3

IV. 1942

2. Durchschrift an

Herrn Präsidialchef Dr. Blaschek,

Prag,

Landesbehörde,

im Nachgang zu der hies. Zuschrift vom 2.4.d.Js. - Zei-

chen St.S. XI B - 196a/41 zur Kenntnis.

Heil Hitler!

Oberregiérungsrat.

3. Zum Vorgang.
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2. April 1942.

St.S. XI B - 196 a/41.

7

Cu

An Herrn

Präsidialchef Dr. Blaschek,

Prag,

Landesbehörde.

11

Sehr geehrter Parteigenosse Blaschek !

In Sachen Stadtinspektor Thürmer aus Brüx bestätige ich

den Empfang der dort. Zuschrift vom 21.3. d.Js. - ohne

Zeichen. Ich würde für die Begründung der Verpflichtung

des ehemaligen Regierungskommissärs Pfleger zur Schad-

loshaltung von Stadtinspektor Thürmer folgende Konstruk-

tion vorschlagen: Die vorgesetzte Behörde von Pfleger geht

von der Annahme aus, daß dieser seinerzeit Thürmer gegen-

über eine zum Schadenersatz verpflichtende Amtspflichtver-

letzung begangen hat. Die Behörde übernimmt es, im Außen-

verhältnis an Thürmer den Betrag von # 3.540,- zu zahlen,

während Pfleger im Verhältnis zur Behörde für diesen Be-

trag gerade steht. Hierbei kann es dem Ermessen der Behör-

de überlassen bleiben, ob der Betrag von Pfleger in einer

Summe zu erstatten ist oder in angemessenen Raten abgetra-

gen werden soll. Ich würde zu dem ersten Verfahren raten.

Die Frage, ob Pfleger im Stande ist, den Betrag aus eige-
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nen Mitteln aufzubringen, ist ohne Interesse. Pfleger

selbst und - nach seinem Ableben - die Familie werden

im Stande sein, den Betrag zu finanzieren. Ich würde

diese Lösung nicht nur im Interesse von Thürmer begrüs-

sen, sondern sie auch aus politischen Gründen für angezeigt

halten. Ich bitte um Ihre Stellungnahme und glaube, daß,

falls Sie sich den vorstehenden Ausführungen anschließen,

der der dort. Zuschrift angeschlossene Entwurf eines

Schreibens an den Reichsstatthalter in Reichenberg gegen-

standslos wird.

Heil Hitler!

Ihr

,

Oberregierungsrat.

2. Wv. am 2.5.1942 bei dem Unterzeichner. 8SAg

Wiedecoorgelegt am....42



Der Präsidialchef
64
Prag, den 21. März 1942.
der Landesbehörde in Böhmen
Matthias-Braun-Strage 11
Ruf 41442
Büro des S'aa sfe'i Hü:s
Herrn I
beim Feid p oel
tein Böhmon uad Mascen.
Oberregierungsrat Dr. G i e s
-
Eing.: 27. MRZ.1942
P ra g IV
Czernin-Palais.
Betrifft: Stadtinspektor T h ü r m e r aus Brüx.
z
St.S.XI B - 19 b/41 vom 12.1.1942.
Anlage:
J
-
scl
2
geu
Lieber Pg. Dr. Gies !
In der Anlage stelle ich Ihnen die mir
überlassenen Vorgänge in der Angelegenheit Stadt-
inspektor Thürmer aus Brüx zurück.
Es ist richtig, dass diese Angelegenheit
teeKe
seinerzeit in Brüx ungeheures Aufsehen erregt hat
und dass die ganze deutsche Bevölkerung von Empörung
über das Vorgehen des ehemaligen Regierungskommis-
särs Pfleger erfüllt war. Die Person Pflegers und
seine Vergangenheit ist hier auch hinreichend be-
kannt und sobald er das erforderliche Alter hat,
wird er in den Ruhestand versetzt werden.
In der Angelegenheit selbst sehe ich je-
doch für mich keinen Weg, dem Pg. Thürmer von mir
aus irgendwie behilflich zu sein. Thürmer hatte vor
Absendung des gegenständlichen Schreibens an den
Herrn Staatssekretär einen direkten Brief an Pfleger
gerichtet, in dem er seinen Schaden mit insgesamt
RM 5.540.- berechnete. Er führte hierbei an, dass
ihm eine einmalige Unterstützung von RM 2.000.- von
der Stadt Brüx zugebilligt wurde und dass er sich
bezüglich des Restes von RM 3.540.- an Pfleger selbst
zu
Et. .8a4
141
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zu halten gedenke. Hierfür sehe ich jedoch auf normalem
Rechtswege keinerlei Möglichkeit, da Pfleger formell alle
Bestimmungen beachtet hat und unglücklicherweise Thürmer
damals kein öffentlicher Beamter der Stadt Brüx war, son-
dern lediglich Vertragsangestellter. Infolgedessen ist zur
Entscheidung über seinen Anspruch nicht die Verwaltungsbe-
hörde, sondern ein Arbeitsgericht zuständig. Ich übermitt-
le Ihnen zur näheren Aufklärung Abschrift der diesbezügli-
chen Verfügung der Landesbehörde. Auch die Wiedergutma-
chungsverordnung des Reichsprötektors bietet keine Handha-
be, da
'e
l./ Thürmer nicht ins Protektorat zuständig ist,
.S 2./ die Verordnung selbst in ihrer Wirkung auf
einen zu engen Kreis beschränkt ist,
3./ das Reichsministerium des Innern in Berlin
die Verordnung sehr eng, geradezu nach den Buchstaben aus-
legt.
Die gegebenen gesetzlichen Bestimmungen bieten
dafür für Verwaltungsbehörden keine Handhabe, sodass eine
Entschädigung des Pg. Thürmer meiner Ansicht nach nur aus
9S
einem politischen Fond gedeckt werden könnte, wenn Thürmer
nicht den umständlichen und wenig aussichtsreichen Weg der
Klage gegen Pfleger beschreiten will. In der Anlage über-
mittle ich den Entwurf eines Schreibens der Landesbehörde
45422
an den Reichsstatthalter Sudetenland. Vor Absendung warte
ich jedoch Ihren weiteren Bescheid ab, da Sie vielleicht
tad
eine für Thürmer günstigere Lösung finden werden.
Heil Hitler !
4 meb
TOGEE
hAauhl
26E.p
dente rsten
 t
tin nehedoe montes re meblml ,tetdolres
Bu au' gee
dteld etidur .eterdostred- Ma
nov -.ooo.S Ma nov rvatidaietnu eifamnte ente ndt
se ex ercp
tsllrtdeaus
icira tbata ieb
tadlse Tegeltg
ne -.  nov Bte b dotlgltsed
COTTA
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Abschrift.

Erl. 1.

An den Herrn

Reichsstatthalter im Sudetengau

in REICHENBERG.

/durch die Hand des Herrn Reichsprotektors/

Betrifft: T h ü r m e r Josef, Stadtinspektor in Brüx;

Antrag auf Wiedergutmachung.

Anlagen: 2

In der Anlage übersende ich das Schreiben des Obge-

nannten, das dem ehem. Regierungskommissär der Stadt Brüx

adressiert ist, zur weiteren Veranlassung im Sinne der Dritten

Verordnung über die Rechtsverhältnisse der ehem. tschechoslowa-

kischen öffentlich-rechtlichen Bediensteten in den sudetendeut-

schen Gebieten vom 30. September l940, RGBl.I. Nr.176, S. 1323.

Mit Rücksicht auf die dort angeführte Befristung der

Antragstellung auf Wiedergutmachung erlaube ich mir noch mitzu-

teilen, dass dieses Schreiben vom Empfänger dem Präsidium der

Landesbehörde in Prag übersandt wurde und diesem am 22. Oktober

194l, also noch fristgemäss zu einer zwar nicht zuständigen Be-

hörde eingelangt ist.

Die Landesbehörde hat schon mit ihrem Bescheid vom

6. November l935 Z- 6ll6 ai l935,Abt.2 über seine rechtliche

Ansprüche auf Grund der gültigen Rechtsvorschriften entschieden.

Das beigeschlossene Schreiben wurde ebenso mit der hiesigen Zu-

schrift vom 23. Dezember 194l Z. 25l0 ai 194l Abt.2 beantwortet.

Die Angelegenheit selbst konnte jedoch.von den Protektoratsbe-

hörden meritorisch nicht behandelt werden, weil der Antragstel-

ler die Bedingungen der Verordnung des Reichsprotektors in Böh-

men und Mähren vom 1. Oktober 1940 S. 49l V.Bl. R.Prot.l940

über Wiedergutmachungsmassnahmen für ehem. tschechoslowakische

Bedienstete deutscher Staatsangehörigkeit im Protektorat Böh-

men und Mähren nicht erfüllt hat.

Erl.II.

/Auf Abschrift der Erl.I./

An den Herrn

Josef T h ü r m e r,

Stadtinspektor ,

in

B rüx

•

zur Kenntnisnahme.

Prag, am

Feber 1942.
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Abschrift.

Exp.I.

An den

Herrn J. Thürmer,

Stadtinspektor

inBrüx.

Auf Ihre Zuschrift vom l4. Oktober l94l, mit welcher

Sie einen Schadenersatz im Betrage von 3.340 RM von dem ehem.

Regierungskommissär der Stadt Brüx JUDr. Adalbert Pfleger, der-

zeit Oberkommissär der politischen Verwaltung in Königgrätz,bean-

spruchen, teilt die Landesbehörde in Prag, der Ihre Zuschrift vom

Adressaten vorgelegt wurde, folgendes mit:

Der mit der Führung der Gemeindeangelegenheiten beauf-

tragte Regierungskommissär hat im gegebenen Falle nicht als Pri-

vatmann, sondern als öffentliches für die Ausübung seiner Funktion

gemäss § 66 der Gemeindeordnung in Böhmen der Geneinde uns bezüg-

lich des übertragenen Wirkungskreises auch der Regierung /Art. XIII

des Gesetzes vom 5. März l862, Reichsgesetzblatt Nr. 18/ verant-

wortliches Gemeindeorgan entschieden.

Nach den Verhandlungsakten ist erwiesen, dass Sie ein

Vertrags- und keineswegs ein nach dem Land.Ges.Nr.35/lgo8 in der

Fassung des Ges.Slg. Nr. 443/lgl9 angestellter öffentlicher Ge-

meindebeamter waren, was auch durch den endgültigen Bescheid der

Landesbehörde in Prag vom 6.1l.l935 Z. 6ll6 ai 1935-Abt.2 festge-

stellt wurde; über Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnisse, die

zwischen Ihnen und der Gemeinde entstanden sind, könnte demnach

nur ein Arbeitsgericht nach § 1 des Ges. Slg.Nr.l3l/lg3l und keine

Verwaltungsbehörde entscheiden.

Erst dann, wenn die Gemeinde im Streite mit Ihnen un-

terläge, könnte sie ihren Anspruch auf Schadenersatz gegen den

Regierungskommissar, falls dieser gesetzwidrig und gegen die gel-

tenden Vorschriften gehandelt und damit der Gemeinde einen Schaden

verursacht hätte, geltend machen.

Exp. II.

auf die Abschrift der Exp.I.

An den

Herrn JUDr. Adalbert Pfleger

zur Kenntnisnahme.

Oberkommissär der politischen Ver-

Prag,am 23.Dezember 1941.

waltung

in P r a g.
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14. März 1942.

St.S. XI B - 19 b/41.

1. An Herrn

Präsidialchef Dr. Blascheck,

Prag,

Landesbehörde.

1S

F2NTO

Sehr geehrter Parteigenosse Blaschek !

In Sachen Stadtinspektor Thürmer aus Brüx beziehe ich mich

auf die hies. Zuschrift vom 12.1. d.Js. - Zeichen St.S. XI

B - 19 b/41 und bitte un eine Mitteilung über den Stand der

Angelegenheit.

Heil Hitler!

Ihr

Oberregierungsrat.

2. Wv. am 14.4.1942 bei dem Unterzeichner.
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12. Januar 1942.

St.S.XI B - 19b/41.

1)

An Herrn

Präsidialchef Dr. Blaschek,

Prag,

Landesbehörde.

Sehr geehrter Parteigenosse Blaschek!

Jm Auftrage des Herrn Staatssekretärs übersende ich einen

Schriftsatz, den ein Stadtinspektor Thürmer aus Brüf än den

RC

Herrn Staatssekretär gerichtet hat, zur gefälligen Kenntnis

und Entnahme. Der Herr Staatssekretär lässt Sie bitten, die

Angelegenheit einer Prüfung zu unterziehen und ihm über das

Ergebnis zu berichten. Für die entsprechende weitere Veran-

lassung bin ich zu Dank verbunden.

Heil Hitler!

Jhr

Oberregierungsrat.

F

2) Wv. am 12.t.1942 bei dem Unterzeichner.

ebecouyegt am1..

coaegglegt am1.3.42
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Brüx,am 27.0ktober 1941.

Düco des Staatsfekretärs

beim Reichsprotektor

in Böhmen und mähren.

Eing.: 29.0KT. 1941

An den

Tgb. Mr.:

Herrn Staatssekretär SS Gruppenführer

Karl Hermann F r α n k ,

Prag.

Herr Staatssekretär !

Betrifft Wiedergutmachung von Schäden.

Ich gestatte mir folgende Bitte zu unterbreiten:

Der Herr Reichsminister des Innern hat mit Verordnung vom

20.Oktober 1939 verfügt,dass Personen,welchen unter anderem

infolge ihrer Zugehörigkeit zur DNsAP materiellen Schaden er=

litten haben,ein Anspruch auf Wiedergutmachung zusteht. Infolge

meiner Massregelung durch den tschechischen Regierungskommissär

und jetzigen stellvertretenden Bezirkshauptmann in Königgrätz

Dr.Adalbert Pfleger habe ich diese Begünstigung in Anspruch

genommen,wurde jedoch vom Herrn Reichsminister des Innern mit

der Begründung abgewiesen,dass diese Verordnung auf mich keine

Anwendung finden könne,nachdem ich zur Zeit der'Massregelung

nicht in Pension war bzw. nicht in das Pensionsverhältnis

übergeleitet wurde. Der diesbezügliche Akt erliegt beim hiesigen

Landratsamte.

Der Sachverhalt war folgender:

Ende April 1935 erschien im "■eské slovo" ein Artikel,den Dr.

Pfleger zum Anlass nahm, mich ohne jeden Pensionsanspruch so=

fort vom Dienste zu entlassen. Auch nach damaligen Rechtsbe=

griffen stand Dr.Pfleger Pfleger diese Befugnis nicht zu,son=

dern er hätte unter allen Umständen den Ausgang des Gerichts=

verfahrens abwarten müssen und erst auf Grund einer Verurtei=

St. S. $-196 /41
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lung die Entlassung aussprechen dürfen.Während dieser Zeit

stand mir eine angemessene Alimentation zu. Keinesfalls war

Dr.Pfleger aber berechtigt,mir meine durch 25 Jahre erworbenen

Pensionsansprüche in der Privatindustrie kurzer Hand abzuspre=

chen,nachdëm die Prämien von mir bezahlt wurden. Dr.Pfleger

liess es in diesem Falle an jeder Objektivität fehlen.Eine

Aburteilung erfolgte nicht,denn das Verfahren wurde im Am=

nestiewege eingestellt. Meine Vorsprachen um Wiedereinstellung

bzw. Nachzahlung meiner Bezüge lehnte Dr. Pfleger in bekannt

zynischer Weise ab. Auf eine neuerliche Intervention durch

meine Frau antwortete Dr.Pfleger:" Auf eine solche Gelegen=

heit habe ich schon lange gewartet,um Ihren Mann zu fassen.

Der verdient an die Wand gestellt zu werden." Diese Aussage

kann meine Frau jederzeit eidesstattlich bestätigen.

Der zum Anlass dieser Massnahme besagte Zeitungsartikel

war vermutlich von Dr. Pfleger selbst bestellt und hatte fol=

gende Vorgeschichte. Der Gendarmeriewachtmeister Josef Hrusch=

ka entwendete von meinem Schreibtische ein eingeschriebenes

Privatschreiben und entfernte eine Briefmarke mit höherem

Wert. Dieserhalb zur Rede gestellt,erging er sich in wüsten

Beschimpfungen mir gegenüber und drohte mir "Ich werde es Ihnen

schon noch zeigen" . Kurz darauf erschien dieser Artikel und

führte zu vorbesagten Massnahmen. Im Zuge des Gerichtsverfah=

rens erklärte Hruschka selbst,dass er gar keine Anzeige er=

stattet hätte,wenn er nicht von Dr. Pfleger hiezu aufgefordert

worden wäre.

Durch 42 Monate war ich mit meiner Familie (vier Per=

sonen) brotlos und der grössten Not ausgesetzt.Alle entbehr=

lichen Einrichtungsgegenstände,Wäsche,Kleider,Bücher u.s.w.

musste ich veräussern,um mit meiner Familie den denkbar be=

scheidensten Lebensunterhalt zu führen.Von Verwandten habe ich

Darlehen aufnehmen müssen,mit deren Rückzahlung ich noch nicht

beginnen konnte,zumal ich vorerst dringende Schulden begleichen
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und die notwendigsten Nachschaffungen an Kleidern,Wäsche,Ein=

richtungsstücke vornehmen musste. Ein deutscher Beamter muss

jedoch in geordneten Verhältnissen leben.Es ist jedoch gar

nicht denkbar,vom Gehalte allein einen noch verbleibenden

Schuldenstand von ca 3o00 Rm abdecken zu können. Meine beiden

im Einsatz gegen Russland befindlichen Söhne werden nach

Kriegsende ihren Studien an der Technik in Prag bzw. Reichs=

kolonialschule obliegen und es bedarf hiezu doch einiger geld=

licher Rücklagen,wenn auch den Kriegstelnehmern Begünstigungen

eingeräumt werden dürften.

Ueber Empfehlung des Herrn Reichsminister des Innern und

des Herrn Regierungspräsidenten Krebs in Aussig gewährte mir

Herr Bürgermeister Dr.Ott in Brüx eine einmalige Notstands=

beihilfe von 2000 Rm.

Ich habe Herrn Dr.Pfleger den Sachverhalt noch einmal

.schriftlich klargelegt und ersuchte um Bezahlung der berblei=

3000 Rm aus eigenen Mitteln,doch liess Dr.Pfleger diesen Ein=

schreibebrief unbeantwortet.

Ich bitte daher Herrn Staatssekretär auf diesem Wege

Dr. Pfleger zu verhalten,mir diesen vorsätzlich zugefügten

Schaden zu ersetzen oder mir einen Hinweis zu geben,in welcher

Weise bzw. auf Grund welcher Bestimmungen ich Dr.Pfleger be=

langen könnte. Zu Dr.Pflegers Tschechisierungsmassnahmen

gehörte auch die Existenzvernichtung einer deutschen Familie,

um auf diesen freien Beamtenposten eine Tschechenfamilie ein=

setzen zu können.

Eine Abschrift der Strafanzeige sowie Zeitungsausschnit=

te schliesse ich bei,während ähnliche Artikel auch in der

"Bohemia" und im "Prager Tagblatt" zu lesen waren. In Juristen=

kreisen hat der Fall seinerzeit nicht geringes Aufsehen verur=

sacht. Herr Präsidialchef Dr.Blaschek dürfte diesbezüglich

auch noch im Bilde sein.

Die Veranlassung zu dieser Bittschrift gaben mir wohlge=
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Kreise und ich bitte im Vorhinein für jede mir gewährte

yanaanmaa aa bnnan

Heil Hjtlerg!

Jorl S

Stadtinspektor

Brüx, Pohnertstrasse 1

Matl

Als Beilagen:

2 Zeitungsausschnitte

1 parteiamtliche Bestätigung in Abschrift

1 Strafanzeige in Abschrift.
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23.1. 193
Je možno v■■it t■mto »loyálnim ob■an■m«?
Pro■ takový strach z postátn■ní policie?
Malá ukázka smýšlení ob■an■ druhé národnosti,
zam■stnaných na odpov■dných místech.
Postátn■ni mostecké policie vyvolalo mezi
je nutn■ zapot■ebí, aby v tak odpov■dných
N■mci nejen v Most■, ale i v okoli pravé
ú■adech a mistech byli lidé naprosto spoleh-
zd■šení. Mostecký p■edstavitel lo y à l ni
liví, dosv■d■uje malá, nicmén■ velmi char-
Henleinovy Heimatfronty H e in dal z■etel-
akteristická ukázka. Ú■ednik T. z popisného
n■ najevo, že si tu nep■ejí míti státní orgán
ú■adu si dovolil orgánu státni bezpe■nosti
bezpe■nosti. Uvedli jsme již, že pro tento
vykládat nápadn■ dobré informace, že prý v
odpor není jiných d■vod■, než strach z p■í-
N■mecku se nezam■stnaní mají lépe, než
■in velmi prühledných. M■stu se tím hospo-
zam■stnaní u nás. Druhému orgánu zcela
dá■sky prosp■je a že je po■et stráže bezpe■-
otev■en■ ■ekl, že je dob■e, že ■eši zde stav■jí
nosti nedostate■ný a že hospodá■ský stav
r■zné paláce, školy a podobn■. Až prý se
m■sta nesnese další zatiženi dopln■ním po-
pom■ry obrátí jako v Sársku, budou prý tyto
t■ebného po■tu strážníka, je také známo.
paláce dobré pro n■mecké d■ti. Když už se
Ukazuje se tedy, že ten strach tkví n■kde
takový »loyálníe ob■an odvažuje n■co po-
jinde. Státní policie zde bude mit také zpra-
dobného ■íci lidem, kte■í jej mají ihned za-
vodajské odd■leni, které se bude informovat
v■it, lze si snadno vysv■tlit, pro■ se ta »loya-
o ■inech, které nejsou zdrávy státu a jeho
lita« tak p■íliš hn■d■ vybarvuje.
celistvosti. Bude mit na p■íklad evidenci
pas■ a jiné d■ležité obory. Také m■stský
popisný ú■ad bude policii p■evzat. A že toho
Brüx und Umgeb ung.
Städtilcher Beamte luspendiert
Wegen Schußgeseßdelikt in Disziplinarunte rsuchung und Anzeige bei der Staats-
anwaltschaft.
-b Auf Grund einer Anzeige der Brüxer
Thürmer hat fich laut der bei der Staatsan-
Gendarmerie wurde det 41jährige Beamte des
waltschaft überreichten Anzeige in abfälliger
Weise gegen die tschechische Nation und gegen
städt. Meldeamtes Josef Thürmer aus
Brüx durch Herrn Regierungskommisfär Dr.
die Einrichtungen des tschechollovakischen Staa-
Pfleger am Amte suspendiert und gegen ihn
tes geäußert.
die Disziplinaruntersuchung eingeleitet. Josef
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B e s t ä t i g u n g !

Die gefertigte Ortsgruppe bestätigt,dass Pg. Josef Thürmer

im Jahre 1926 seinen Beitritt zur DNsAP anmeldete und bis zur

Auflösung der Partei angehörte. Das Mitgliedsbuch befindet

sich als Beilage zu einer Eingabe bei Generalfeldmarschall

Göring.

Karl Weber e.h.

Brüx,am 3.Juli 1940

Obmann des Bezirksverbandes Brüx

der DNSAP vom Jänner 1927 bis zur

Auflösung im Oktober 1933.

CLlCA
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Abschrift.

St.1226/35/2

An das

Kreisgericht

in

Brüx.

zu Handen des Vorsitzenden der Ratskammer.

Anklageschrift .

Die Staatsanwaltschaft in Brüx erhebt gegen:

Josef T h ü r m e r, geboren am 20.0ktober 1889 in Brüx,

dortselbst zuständig, r.k., verheiratet, Beamten in Brüx Nr.800

die Anklage

er habe im Jänner 1935 und am 14.Feber 1935 in Brüx öffentlich

a) in roher und versetzender Weise die Republik derart geschmäht,

dass es die Würde der Republik herabsetzen und den allgemeinen

Frieden in der Republik gefährden konnte,

b) gegen den Staat wegen seiner Entstehung,gegen seine Selbst=

ständigkeit,verfassungsmässige Einheitlichkeit und demokratisch=

republikanische Form aufgewiegelt und habe hiedurch das Verbre=

chen der Störung des allgemei nen Friedens nach § 14 Z1 1,5 des

Schutzgesetzes begangen und sei hiefür nach § 14 Zl 1 des zit.

Gesetzes und § 267 St.G. zu bestrafen.

Beantragt wird die Vornahme der Hauptverhandlung

vor dem nach §§ 13,51,56 StP0 zuständigen Kreisgerichte in Brüx,

hiezu zu laden als Zeugen Josef Zeman, B.Z.6, Josef Hruschka

B.Z. 9, Josef Olbrich z. Zt. städt.Beamte Beamte in Brüx, Ru=

dolf Klimpl B.Z. l0, die Protokolle der Zeugen Karl Robal ,
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und zu verlesen die Anzeige , die Eingabe B.Z.4 bis 5

und die beizuschaffenden Eignungsausweise.

Grün d e :

Der Gendarmeriewachtmeister Josef Zemann bestätigt als

Zeuge,er habe gehört, wie sich der Beschuldigte Josef Thür=

mer,städtischer Beamter in Brüx im Meldeamte, am l4.Feber

1935 geäussert hat,es sei bei den Friedensverträgen nach

Beendigung des Weltkrieges ein Weltbetrug dadurch begangen

worden,weil Frakreich und der Präsident Wilson eine Volks=

abstimmung,wodurch das Volk(gemeint offensichtlich die

deutsche Minderheit in der CSR) ihre Staatszugehörigkeit

selbst bestimmt hätte, nicht zugelassen hatten.Im Anschluss

auf diese Auesserung hat er gleich angefangen die Verhält#

nisse in Deutschland zu preisen und loben und bemerkte,

dass er gleich nach Deutschland gegangen wäre,wenn er hier

die Pension nicht hätte. Weitere rklärte er,es gehe in

Deutschland jeden Arbeitslosen vtelbesser hier einen Voll=

beschäftigten.Schliesslich betonte der Beschuldigte unter

anderem,es müsse in der CSR auch zu einem Plebiszit, wie in

der Saar kommen und die Schuløendie jetzt für die Tschechen

gebaut werden,die werden einmal den deutschen Kindern ge=

hören.Auch nach der Zeugenaussage des Gendarmeriewachtmet=

sters Josef Hruschka hat der Beschuldigte einmal im Jänner

die Verhältnisse in Deutschland=kurze Zeit nach dem Plebis=

zit an der Saar gepriesen und erklärte unter anderem,es

gehe einenArbeitslosen in Deutschland viel besser als einen

Vollbeschäftigten in der CSR und ähnlich. Nachdem der Be=

schuldigte nach den Erhebungen der Gendarmerie gegen den

csl.Staat und seinen loyalen Angehörigen äusserst feind=
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lich gesinnt und eben aus Hass und Fe ndseligkeit die Auesse=

rungen gegen den csl.Staat vorgebracht hat, begründen seine

Auesserungen den Tatbestand des Vergehens nach § 14 Z. 1,5.

des Schutzgesetzes.

Diese Auesserungen wurden öffentlich im Sinne des

§ 39/2 des Schutzgesetzes vorgebracht,weil eine unbestimmte

grössere Anzahl von Personen diese Aeusserungen gehört haben

bzw. hören konnten und dem Beschuldigten dieser Umstand

(der Oeffentlichkeit) bekannt sein musste,Es waren nämlich

4 bis 5 Beamten anwesend und ausserdem beim Schalter einige

Leute,deren Anzahl nicht immer gleich war,aber manchmal auch

2P Personen beim Schalter warteten.

Státni zastupitelstvi v Most■,

Staatsanwaltschaft in Brüx,

dne =den 22.6.1935

F2108
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1

L.S.

Unleserliche Unterschrift.


